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Thema
Sanierung der Ortsdurchfahrt

3. Bauabschnitt 
 - Information über die 2019 geplanten Arbeiten

Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Ekkehard Fauth
Bürgermeister

Einladung zur  

Am DonnerstAg,  
Dem 14. FebruAr 2019
um 19:00 uhr
in Der sonnenberghAlle
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztliche Notfallpraxis am Klinikum Sindelfingen
(Arthur-Gruber-Straße 70, 71065 Sindelfingen - Erdge-
schoss): Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 22 
Uhr (ohne Voranmeldung); ab 22 Uhr Krankenhausam-
bulanz; dringliche Hausbesuche an Wochenenden und 
Feiertagen: Telefonische Absprache von 8 bis 8 Uhr (Fol-
getag) unter Tel. 116 117 (sowie an den Wochentagen 
ab 18 Uhr). Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt 
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte 
unter Tel. 0711 - 96589700 oder docdirekt.de.

Kinderärztlicher Notfalldienst

Zentraler kinder- und jugendärztlicher Notdienst für 
den Kreis Böblingen: Kinderklinik Böblingen, Bun-
senstraße 120, Telefon: 01806 070310
Samstag, Sonntag, Feiertage: ab 9:00 Uhr. Werktags
(falls der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist): ab 
19:30 Uhr. Telefonische Anmeldung nicht erforderlich.

Augenärztlicher Notdienst

Augenärztlicher Notdienst Kreis Böblingen:
Zentrale Notfallrufnummer: 01806 071122

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst für das Wo-
chenende - 9./10. Februar 2019 - erfragen Sie bitte im 
Notfall über Tel. 0711 / 78 77 722.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Am Wochenende - 9./10. Februar 2019 - hat die Praxis 
Dr. Kellewald, Nikolaus-Otto-Straße 14, Sindelfingen, 
Tel. 07031/385120 für Hunde, Katzen und Heimtiere, 
falls der Haustierarzt nicht erreichbar (telefonische 
Voranmeldung ist unbedingt erforderlich), Bereit-
schaftsdienst.

Apothekenbereitschaftsdienst

Bereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr  
(24-Stunden-Dienst)

- Donnerstag, 7. Februar 2019
 Apotheke beim Rathaus, Königstraße 42, Ehningen

- Freitag, 8. Februar 2019 
 Gäu-Apotheke, Sindlinger Straße 25, Nebringen

- Samstag, 9. Februar 2019
 Römer-Apotheke, Hemmlingstraße 20, Kuppingen

- Sonntag, 10. Februar 2019 
 Apotheke Aidlingen, Badstraße 2, Aidlingen

- Montag, 11. Februar 2019
 Schwarzwald-Apotheke, Nagolder Straße 27, Herrenberg

- Dienstag, 12. Februar 2019
 Sonnen-Apotheke, Grabenstraße 62 B, Gärtringen

- Mittwoch, 13. Februar 2019
 Apotheke Haug, Walther-Knoll-Straße 3, Herrenberg

Keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben.
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Impressum:
Herausgeber: Gemeinde Aidlingen - Druck und Verlag: NUSSBAUM MEDIEN Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Telefon 07033 525-0, Telefax-Nr. 07033 2048, www.nussbaum-medien.de. Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: Bürgermeister Ekkehard Fauth, Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen - für „Was sonst 
noch interessiert“ und den Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt.
Anzeigenannahme: wds@nussbaum-medien.de.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr.
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de

Wochenmarkt 
Blumen

Jeden samstag von 8.00 bis 12.00 uhr auf dem rathausplatz

Altpapierabfuhr für Privathaushalte

Am 9. Februar 2019 wird die Altpapiersammlung vom FSV Deufringen, Abteilung Fußball, durchgeführt. Die übers 
ganze Jahr verteilten Termine der Sammlung finden Sie auch im Abfallkalender gelb hinterlegt.
Die Altpapierabfuhr ist nur für Privathaushalte und nicht für andere Einrichtungen und Betriebe bestimmt.
Bei der Sammlung am Samstag muss die Altpapiertonne bis spätestens 6.00 Uhr am Abfuhrtag an die Straße gestellt 
sein. Altpapier, das nach 6.00 Uhr bereitgestellt wird, kann evtl. nicht mehr mitgenommen werden.
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Die Gemeindeverwaltung informiert

Die Gemeinde Aidlingen besetzt zum nächst möglichen 
Zeitpunkt die Stelle des stellvertretenden

Ortsbaumeisters (m/w/d)
Ihr Profil
-  Ein abgeschlossenes Ingenieurstudium FH/Hochschule 
in der Fachrichtung Bauingenieurwesen

-  Belastbarkeit, Kontaktfreudigkeit, Selbstbewusstsein und 
Zuverlässigkeit

- Selbständiges Arbeiten
- Organisatorisches Geschick und strukturiertes Arbeiten
-  Gute EDV-Kenntnisse in den Standard-Software-Anwen-
dungen

Ihre Aufgaben
-  Einarbeitungszeit ca. zwei Jahre, indem Sie die stellver-
tretende und bei Bewährung anschließend die Leitung 
des Ortsbauamtes übernehmen

-  Planung, Ausschreibung, Durchführung und Überwa-
chung kommunaler Baumaßnahmen, Grünflächen und 
Friedhof sowie die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion

-  Organisation und fachliche Aufsicht über den gemeind-
lichen Bauhof und die Kläranlage

-  Das hauptsächliche Aufgabengebiet wird der Tief- und 
Straßenbau sein

Wir bieten Ihnen
- Vergütung nach EG 11 TVöD
- Nach Übernahme der Amtsleitung EG 12 TVöD
-  Ein vielseitiges, abwechslungsreiches und interessantes 
Aufgabengebiet, betriebliche Zusatzversorgung, fach-
spezifische Fortbildungsmöglichkeiten

Ausführliche Informationen unter: www.aidlingen.de 
unter Rathaus, Stellenausschreibungen….
Schicken Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte bis 
10.02.2019 an:
Gemeinde Aidlingen, Hauptstr. 6, 71134 Aidlingen 
oder per Mail an

f.beutler@aidlingen.de
Für nähere Auskünfte steht Ihnen unser Ortsbaumeister 
Herr Rau (Tel. 07034/125-28) gerne zur Verfügung.

Rückblick Weihnachtsbaum der Wünsche 2018
Vielen Dank !
Wunderbar verpackte Päckchen unterm Weihnachtsbaum in der Raiffeisen-
bank Aidlingen eG.

Wunderbar gestaltete Gutscheine für Menschen, denen es nicht möglich ist, 
einfach einmal etwas außer der Reihe zu kaufen.

Wunderbar sind alle die sich beteiligt haben, u.a. auch Mitarbeiter von HP 
Enterprises. Mit Ihrem Einsatz zeigt sich der wahre Geist von Weihnachten. 
Vorbehaltloses Geben - auch wenn man nicht die freudigen Gesichter der 
Beschenkten sehen kann. Anbei einige Bilder mit Dingen, die von den Gut-
scheinen gekauft wurden.

Wir möchten uns bei allen Schenkenden bedanken und hoffen, dass Sie sich 
auch nächstes Jahr wieder beteiligen, wenn es heißt: Der Weihnachtsbaum 
der Wünsche steht.

Ekkehard Fauth Marco Bigeschi Eberhard Keysers
Bürgermeister Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands

Die Gemeinde Aidlingen sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen 

Personalsachbearbeiter (m/w/d)
Die Anstellung erfolgt unbefristet in Vollzeit oder Teilzeit 
(mind. 70 %)
Zu den Aufgaben gehören: 
·  Verwaltungsmäßige Bearbeitung personalrechtlicher 
Maßnahmen

· Bewerbungsmanagement und Stellenausschreibungen
· Erstellung Personalkostenhochrechnung und Stellenplan
·  Erstellen von Arbeitsverträgen, Zeugnissen und sonsti-
gen personalrechtlichen Dokumentationen

· Führen der Personalakten
· Abrechnung der Reisekosten
· Bezügerechnung
· Zeiterfassung
· Ansprechpartner für Auszubildende und Praktikanten
· Stellvertretung EDV
Ihr Profil:
·  Sie haben eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r 
bzw. als Verwaltungsfachwirt/in

·  Sie haben fundierte Kenntnisse im Bereich der Perso-
nalsachbearbeitung 
Erfahrungen in SAP dvv.personal sind wünschenswert

·  Sie haben die Fähigkeit zur Personalführung, besitzen 
Eigeninitiative und Aufgeschlossenheit und haben Freu-
de am selbstständigen, zuverlässigen und gewissenhaf-
ten Planen und Handeln

· Wünschenswert ist der Besitz eines Ausbilderscheins
· Kenntnisse im Reisekostenrecht
Wir bieten Ihnen:
· Eine tarifliche Anstellung nach Entgeltgruppe 10 TVöD
· Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
· Aufgabenbezogene Fortbildungen
· Betriebliche Zusatzversorgung
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bit-
te die üblichen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
18.02.2019 an die Gemeinde Aidlingen, Personalamt, 
Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen oder per Mail an 

u.schleeh@aidlingen.de
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Hauptamtsleiter, 
Herr Schleeh (Telefon 07034 125-26), gerne zur Verfügung.
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Gemeinde                       Landkreis

Aidlingen                        Böblingen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats
am 26. Mai 2019
1. Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt.
In der Gemeinde Aidlingen sind dabei insgesamt 18 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl statt-
findet, sind die Gemeinderäte als Vertreter für die Wohnbezirke zu wählen und zwar
für den Wohnbezirk Anzahl der zu wählenden Gemeinderäte Zahl der höchstens zulässigen Bewerber eines 

Wahlvorschlags
Aidlingen 10 10
Deufringen 4 4
Dachtel 3 4
Lehenweiler 1 2

In der Ortschaft Deufringen sind dabei 10 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 20.
In der Ortschaft Dachtel sind dabei 10 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber 
für einen Wahlvorschlag beträgt 20.
für den Wohnbezirk Anzahl der zu wählenden Ortschaftsräte Zahl der höchstens zulässigen Bewerber eines 

Wahlvorschlags
Deufringen 10 20
Dachtel 10 20

2.   Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl(en) frühestens am Tag nach dieser Bekanntma-
chung und spätestens am 28. März 2019 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses - Bür-
germeisteramt Aidlingen, Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen schriftlich einzureichen.

2.1   Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mit-
gliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind je gesonderte 
Wahlvorschläge einzureichen.

  Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig.

2.2.  Die Wahlvorschläge für den Ortschaftsrat dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Ortschaftsräte 
zu wählen sind. Ein Wahlvorschlag für den Gemeinderat darf für die Wohnbezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter 
zu wählen sind, jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für die mehr als drei Vertreter zu wählen sind, 
höchstens so viele Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. 

 Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen.
2.3  Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber, in einer Versammlung 

der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder der von diesen aus ihrer Mitte 
gewählten Vertreter ab 20. August 2018, in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen Verfahren 
wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen.

  Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber, in einer Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2018, 
in geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge 
auf dem Wahlvorschlag festlegen.

  Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft.
  Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung in einer Ortschaft nicht mindestens drei wahl-

berechtigte Mitglieder, kann sie die Bewerber für die Wahl des Ortschaftsrats dieser Ortschaft in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreter in der Gemeinde wählen. Bei nicht 
mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten Anhän-
ger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstellungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, erst 
möglich, wenn die einberufene Versammlung der wahlberechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene abgebrochen werden 
muss, weil weniger als drei wahlberechtigte Personen erschienen sind; erst dann kann das Bewerberaufstellungsver-
fahren auf Gemeindeebene eingeleitet werden.

2.3.1  Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend.

2.4  Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl 
in dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag 
Bürger der Gemeinde ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und 
am Wahltag in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung).

  Nicht wählbar sind Bürger,
	 •	die	infolge	Richterspruchs	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	das	Wahlrecht	oder	Stimmrecht	nicht	besitzen;
	 •		für	die	zur	Besorgung	aller	ihrer	Angelegenheiten	ein	Betreuer	nicht	nur	durch	einstweilige	Anordnung	bestellt	ist;	dies	

gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst;

	 •		die	infolge	Richterspruchs	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	die	Wählbarkeit	oder	die	Fähigkeit	zur	Bekleidung	
öffentlicher Ämter nicht besitzen;

Amtliche Bekanntmachungen
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	 •		Unionsbürger	(Staatsangehörige	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union)	sind	außerdem	nicht	wählbar,	
wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mitglied-
staates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
	 •		den	Namen	der	einreichenden	Partei	oder	Wählervereinigung	und,	sofern	sie	eine	Kurzbezeichnung	verwendet,	auch	

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthalten;
	 •		Familiennamen,	Vornamen,	Beruf	oder	Stand,	Tag	der	Geburt	und	Anschrift	(Hauptwohnung)	der	Bewerber;	bei	un-

echter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift 
in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde;

	 •		bei	Unionsbürgern	muss	ferner	die	Staatsangehörigkeit	angegeben	werden.
  Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge - bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt - aufgeführt 

sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein. Für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden.
2.6   Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 

Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift 
von drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.

2.7   Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern 
der Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 2.10) persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen.

2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungs-
berechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 
und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 Kommunalwahlordnung - KomWO -).

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein 
 für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen
 für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft(en)

Personenzahl
Deufringen von 10
Dachtel von 10

 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstützungsunterschriften).
 Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge
	 •		von	Parteien,	die	im	Landtag	oder	bisher	schon	in	dem	zu	wählenden	Organ	vertreten	sind;
	 •		von	mitgliedschaftlich	und	nicht	mitgliedschaftlich	organisierten	Wählervereinigungen,	die	bisher	schon	in	dem	zu	

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Ge-
wählten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören.

2.9.1  Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn der Gemeindewahlausschuss 
noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister - Bürgermeisteramt Aidlingen, Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen kos-
tenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die von den genannten Personen aus-
gegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung 
der einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Ferner muss 
die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden.

2.9.2   Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen 
zu dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung 
nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem 
Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung 
hatten.

2.9.3   Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge 
für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig.

2.9.4   Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.

2.9.5   Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge.
2.10   Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
	 •		eine	Erklärung	jedes	vorgeschlagenen	Bewerbers,	dass	er	der	Aufnahme	in	den	Wahlvorschlag	zugestimmt	hat;	die	

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich;
	 •		von	einem	Unionsbürger	als	Bewerber	eine	eidesstattliche	Versicherung	über	seine	Staatsangehörigkeit	und	Wähl-

barkeit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit;

	 •		Unionsbürger,	die	aufgrund	der	Rückkehrregelung	in	§	12	Abs.	1	Satz	2	GemO	wählbar	und	nach	den	Bestimmun-
gen des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, 
müssen in der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder 
vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten;

	 •		eine	Ausfertigung	der	Niederschrift	über	die	Aufstellung	der	Bewerber	in	einer	Mitglieder-/Vertreter-	oder	Anhänger-
versammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, 
Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem 
muss sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von 
der Versammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben 
die Niederschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge 
in geheimer Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereini-
gungen müssen sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. 
Wählervereinigung eingehalten worden sind;
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	 •		die	erforderliche	Zahl	von	Unterstützungsunterschriften	(vgl.	2.9),	sofern	der	Wahlvorschlag	von	wahlberechtigten	
Personen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten eidesstattlichen Versiche-
rungen nicht meldepflichtiger Unionsbürger als Unterzeichner;

	 •		bei	der	Wahl	des	Ortschaftsrats,	wenn	die	Bewerber	einer	Partei	oder	Wählervereinigung	in	einer	Mitglieder-/
Vertreter- oder Anhängerversammlung in der Gemeinde aufgestellt worden sind (vgl. 2.3), eine von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass 
die Voraussetzungen für dieses Verfahren vorlagen; die Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag selbst 
erfolgen.

  Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur 
Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann au-
ßerdem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte 
Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.11   Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen und Anschrift bezeichnet werden. Sind keine Ver-
trauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. Soweit im 
Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensleute, 
jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen von Wahlorganen 
entgegenzunehmen.

2.12   Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklärungen und Zu-
stimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Aidlingen, Hauptstraße 6, 71134 
Aidlingen.

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO.
3.1   Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-

meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der 
Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in 
der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung haben.

3.2   Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags - für die Wahl der Mitglieder der Regionalversammlung 
des Verbands Region Stuttgart - durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis - aus 
dem Verbandsgebiet der Region Stuttgart- verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung 
wieder in den Landkreis - in das Verbandsgebiet der Region Stuttgart - zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis - im Verbandsgebiet der 
Region Stuttgart - wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, 
nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis - das Verbandsgebiet 
der Region Stuttgart - verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis - dem Verbandsgebiet 
der Region Stuttgart - sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei 
die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt 
hat.

3.3   Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt 
mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen.

  Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis 
zum Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung möglich) eingehen beim Bürgermeisteramt Aidlingen, Haupt-
straße 6, 71134 Aidlingen.

  Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Aidlingen, Hauptstraße 6, 71134 Aid-
lingen bereit.

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 

Wahlschein beantragt hat.

Ort, Datum
Aidlingen, 05.02.2019

Bürgermeisteramt

Unterschrift, Amtsbezeichnung
Ekkehard Fauth, Bürgermeister

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken sich die Personenbezeichnungen auf die männliche Form.
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Bericht zur Sitzung des Gemeinderates 
vom 17.01.2019

1. Sozialer Wohnungsbau
- Vorstellung der Planung für das Wohnbauprojekt an der 
K 1063
Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte Bürgermeister Fauth 
die Herren Baumeister und Böhnke von der Firma Wochner 
begrüßen, die das Projekt planerisch begleiten.
Bevor die Vertreter der Firma Wochner die Planung vorstell-
ten, ging Bürgermeister Fauth nochmals kurz auf die Stand-
ortsuche für die Gebäude des sozialen Wohnungsbaus ein.
Danach wurde die Planung wie folgt vorgestellt:
Am Ortseingang der Gemeinde Aidlingen, von Dätzingen 
kommend, entstehen zwei Mehrfamilienwohnhäuser mit ins-
gesamt 18 Sozialwohnungen und einer Wohnfläche von ge-
samt ca. 1.280 m².
Beide Gebäude werden baugleich, in dreigeschossiger Bau-
weise, ohne Unterkellerung, in kubisch wirkender Architektur 
erstellt.
Bei der Planung der Gebäude wurden die städtebaulichen 
Aspekte und Anforderungen an die spätere Nutzung sowie 
der Faktor Wirtschaftlichkeit und Funktionalität vollumfänglich 
beachtet.
Die Schwierigkeit in der Planung lag vor allen Dingen dar-
in, einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Architektur, 
Wirtschaftlichkeit/funktionaler Nutzung als Sozialwohnungen 
direkt an dieser doch markanten und das Ortsbild prägen-
den Stelle zu finden. Die städtebaulichen Aspekte lagen da-
bei an erster Stelle der Betrachtung, da beide Gebäude den 
Ortseingang an dieser Stelle maßgeblich prägen und daher 
eine aufgelockerte Bebauung anzustreben war.
In der Prüfung im Rahmen der Grundlagenermittlung war 
sehr schnell klar, dass ein solitärer, großer Baukörper viel 
zu dominant wirken und dem städtebaulichen Bild nicht 
gerecht werden würde. Deshalb wurden die 1.280 qm auf 
zwei baugleiche Gebäude aufgeteilt. Eine weitere wichtige 
Herausforderung war es, innerhalb dem parallel zur Straße, 
sich von Nord nach Süd erstreckenden Grundstück, eine 
optimale Positionierung für beide Gebäudekörper zu finden. 
Dabei standen verschiedene Faktoren im Vordergrund aller 
Überlegungen:
Zum einen waren die Rahmenbedingungen für die innere 
verkehrstechnische Erschließung in Abstimmung mit dem 
Straßenbauamt relativ klar definiert, so dass nur eine läng-
liche Anordnung der Gebäudekörper, ebenso parallel zur 
Straße, möglich war, um auch einen gewissen Abstand zwi-
schen der Gebäudefront (Westseite) zur Straße zu erwirken. 
Im weiteren Verlauf stellte sich die Frage, allerdings an nach-
rangiger Stelle, ob die Wohnungen nach Osten oder Westen 
ausgerichtet werden sollen. Auch diese Entscheidung war 
aufgrund der vorgegebenen vorausgegangenen Rahmenbe-
dingungen relativ schnell klar zu beantworten, so dass sich 
die Planer zur östlichen Ausrichtung entschieden haben. 
Der Vorteil der östlichen Ausrichtung liegt darin, dass die 
Wohnseite ins „Grüne“ zeigt und das Treppenhaus zur Stra-
ße ausgerichtet ist, so dass damit auch der Verkehrslärm für 
das Gebäude eine untergeordnete Rolle spielt. Die östliche 
Ausrichtung der Wohnungen hat nur einen marginalen, kaum 
nennenswerten Einfluss auf die Energiebilanz des Gebäu-
des, weshalb die anderen Kriterien als wichtiger betrachtet 
wurden. Der rechnerische Verlust innerhalb der Energiebilanz 
von nur 5 % wird durch eine etwas bessere Wärmedäm-
mung in der Gebäudehülle gänzlich neutralisiert. Ein Nachteil 
durch etwas weniger Besonnung der Wohnräume, da diese 
nach Osten ausgerichtet sind, tritt so gut wie nicht ein, da 
selbst bei einer Westausrichtung der Wohnräume die Sonne, 
insbesondere in der Niedrigstandphase (Herbst-Winter) auf 
der anderen Seite der Straße hinter dem ansteigenden Ge-
lände so oder so größtenteils eine Beschattung des Gebäu-
de zur Folge hätte. In der hochstehenden Phase der Sonne, 
über die Sommermonate hinweg, wirkt sich eine direkte 
Einstrahlung eher negativ aus, da hierdurch eine Aufheizung 
der Räume entsteht.
Das Gebäude wird nach den aktuellen gesetzlichen Rah-

menbedingungen in Bezug auf den Wärmeschutz und die 
Energiebilanz erstellt. Aufgrund der Mehrgeschossigkeit, der 
Nutzung und auch der Flexibilität sowie dem vorbeugenden 
Brandschutz der bei dieser Nutzung eine wichtige Rolle 
spielt, soll das Gebäude in einer massiven Fertigsystem-
bauweise erstellt werden, was auch Kostenvorteile für die 
Gemeinde bedeutet. Themen wie Brandschutz, Schallschutz, 
Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit
mit optimalem Kosten-Nutzungs-Verhältnis werden vollum-
fänglich erfüllt. Auch im Hinblick der zukünftigen Bewirt-
schaftungskosten wurde ein wartungsarmes Fassadensystem 
mittels Sandwichplatten gewählt, welches auch vor allen 
Dingen eine hohe Resistenz gegen Vandalismus zeigt. Die 
Haustechnik ist einfach, aber effizient und wird durch die gut 
gedämmte Gebäudehülle unterstützt. Auch im Hinblick der 
Abwassersituation kommt ein Trennsystem zum Tragen, wo 
das Regenwasser in den ökologischen Kreislauf der Natur 
über die Vorflut zurückgeführt und das Kanalsystem nicht 
weiter durch Regen- und Oberflächenwasser beansprucht 
wird.
Die Wohnungen sind so konzipiert, dass sowohl Singles, 
Paare und auch Familien aufgenommen werden können. 
Da sämtliche Zwischenwände nichttragend ausgebildet sind, 
können die Wohnungsgrundrisse auch angepasst werden, 
was auch für die Gemeinde eine hohe Flexibilität für die 
Zukunft garantiert. Das nach Westen ausgerichtete Treppen-
haus ist mit einer großzügigen Verglasung ausgestattet, so 
dass keine dunkle innenliegende Flure entstehen und auch 
die Allgemeinräume gut belichtet und belüftet werden kön-
nen.
Damit auch Familien entsprechende Freiräume haben, wurde 
bei der Konzeption der Außenanlage darauf geachtet, dass 
genügend Freiflächen auf dem Gelände entstehen, die zu 
einer „Entspannung“ der Wohnsituation beitragen. Sowohl 
aus städtebaulichen Aspekten als auch als Freiraum im 
Außenbereich entsteht zwischen beiden Gebäuden ein Kom-
munikations- und Spielbereich als Art „Plaza“. Die innere 
Erschließungsstraße wird als Wohn- und Spielstraße – damit 
verkehrsberuhigt nur für die Anlieger ausgebildet. Damit wird 
den Bewohnern ein entsprechender Freiraum im „Grünen“ 
geschaffen, was somit auch der sozialen Komponente ge-
recht wird.
Da die Gebäude aus wirtschaftlichen Gründen nicht unter-
kellert sind, werden in einfacher und funktionaler Leicht-
bauweise drei Nebengebäude zur Hauptstraße hin erstellt, 
welche eine „optische“ Trennung zwischen Hauptstraße und 
Erschließungsstraße bilden. Eine Bepflanzung in derselben 
Flucht, soll eine gewisse Trennung zwischen der Hauptstraße 
und Wohnbebauung darstellen. Damit die Voraussetzung für 
eine insgesamt „aufgeräumte“ Wohnsituation am Ortseingang 
von Aidlingen entsteht, werden in den Nebengebäuden die 
Fahrräder und Mülltonnen in dafür abschließbaren Räumen 
untergebracht.
Die verkehrsberuhigte Wohn-/Spielstraße, welche sich von 
Nord nach Süd erschließt, endet mit einem Wendehammer 
für Schneeräumfahrzeuge und das Müllfahrzeug, so dass 
aus Sicherheitsgründen keine Rückwärtsfahrten dieser Fahr-
zeuge notwendig ist. Notwendige PKW-Stellplätze werden 
„dezentralisiert“ auf dem Grundstück so verteilt, dass trotz-
dem eine gewisse Ordnung im Freibereich gewährleistet ist.
Um sich alle Optionen für die Zukunft offenzuhalten, wird 
die innere Erschließung des Geländes so durchgeführt, dass 
im südlichen weiteren Verlauf der noch unbebauten Grund-
stücksfläche ein weiterer Baukörper zum Tragen kommen 
kann. Ob diese zu einem späteren Zeitpunkt in derselben 
Art und Weise zur Ausführung gelangt, oder eine andere 
Nutzung und damit auch ein anderes Gebäude entsteht, ist 
zunächst nicht von Bedeutung.
Die innere Erschließungsstraße wird zunächst mit dem ab-
schließenden Wendeplatz nur so weit ausgebaut, als es für 
den ersten Bauabschnitt erforderlich ist.
Im Hinblick auf die verkehrstechnische Anbindung der inne-
ren Erschließungsstraße zur Hauptstraße hin sind alle we-
sentlichen Punkte mit dem Straßenbauamt geklärt und die 
Planung wird auch darauf ausgelegt, dass die Müllfahrzeuge 
aus der Erschließungsstraße heraus in beide Richtungen 
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problemlos abbiegen können. Damit die Bewohner auch 
sicher die Straße überqueren können, wird eine Fußgänger-
Überquerungshilfe gebaut.
Während des Sachvortrags wurden die Grundrisse und An-
sichten der geplanten Gebäude erläutert.
Nach dem Vortrag wurden einige Fragen aus der Mitte des 
Gremiums gestellt, die von den Herren Baumeister und Böh-
nke ausführlich beantwortet wurden.
Als nächster Schritt soll nun das Baugesuch gefertigt wer-
den. Parallel hierzu muss ein Bebauungsplanverfahren ein-
geleitet werden. Es ist vorgesehen, dass mit dem Bau spä-
testens nach der Sommerpause begonnen wird, so dass 
im Frühsommer 2020 die Wohnungen bezugsfertig sind. Die 
Kosten für das Projekt betragen ca. 4 Mio. €.
Der Gemeinderat stimmte der vorgestellten Planung zu.

2. Haus am Zehnthof – Tiefgarage
- Betonsanierung/Vergabe der Arbeiten
Im Jahre 2015 wurde durch das Ing.-Büro für Instandsetzung 
Zimbelmann ein Gutachten über den Zustand der Tiefgarage 
im Seniorenzentrum Haus am Zehnthof erstellt. Bei dieser 
Untersuchung wurden Stemmproben an den Wänden und an 
den Pfeilern genommen. Weiterhin wurde mit einem zerstö-
rungsfreien Verfahren die Bewehrungsüberdeckung gemes-
sen. Damit eine objektspezifische Schadensanalyse erstellt 
werden konnte, wurde anhand von entnommenen Bohrmehl-
proben, die einem Labor untersucht wurden, Schlüsse ge-
zogen.
Die in der Tiefgarage angefallenen Schadstoffe, die eine 
derartige Korrosion auslösen, sind Chloride. Hauptsächlich 
werden diese durch Streusalz von den einfahrenden Fahr-
zeugen in das Bauwerk gebracht. Diese Chloridionen werden 
vom Beton aufgenommen. Zur Festlegung der Chloridgehalte 
wurden an insgesamt 16 Stellen der Betonbauteile Bohr-
mehlproben entnommen. Die tragenden Stahlbetonbauteile 
in der Tiefgarage verfügen über keine vor Chlorid schützen-
den Beschichtungen, so dass tausalzhaltiges Wasser in die 
Konstruktion eindringen kann. Entsprechenden technischen 
Empfehlungen und Regelwerken sollte deshalb zunächst 
durch Entfernen des chloridhaltigen Betons ein Fortschreiten 
von Schädigungen verhindert werden und an allen Sockel-
flächen eine Schutzbeschichtung aufgebracht werden. Da 
es sich bei den stützenden Wänden um statisch relevante 
Bauteile handelt, muss diese Maßnahme möglichst frühzeitig 
durchgeführt werden. Aus diesem Grunde hat das Ing.-Büro 
Zimbelmann über die Hausverwaltung Benz + Walker die 
Maßnahme ausgeschrieben.
Die Vertreter des Büro Zimbelmann, die in der Sitzung an-
wesend waren, erläuterten anhand eines Folienvortrags die 
einzelnen Schritte der Sanierung.
Die Sanierungsarbeiten dauern ungefähr 4 Monate. In dieser 
Zeit soll für die Nutzer der Tiefgarage eine Ersatzparkmög-
lichkeit angeboten werden.
Bei der Ausschreibung gingen insgesamt 7 Angebote ein, 
günstigste Bieterin ist die Fa. Rommel GmbH & Co. KG 
mit einem Angebotspreis von 202.813,24 €. Hinzu kommen 
noch die Honorare für die Ingenieurleistung von ca. 15 % 
der Baukosten.
In diesem Zusammenhang wurden noch andere Tiefgaragen 
im Eigentum der Gemeinde aus der Mitte des Gremiums 
angesprochen und die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob 
auch dort Sanierungen durchgeführt werden müssen. Je 
früher eine Sanierung durchgeführt wird, desto geringer sind 
die Instandhaltungskosten.
Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Arbeiten an den 
günstigsten Bieter zu.

3. Bericht des Wassermeisters
Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte Bürgermeister Fauth 
den Wassermeister der Gemeinde Aidlingen, Herrn Friedrich 
Häring, begrüßen.
Herr Häring ging auf die Aufgabengebiete der Wasserver-
sorgung ein. Diese stellen sich in Stichworten wie folgt dar:
Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, operative Betriebs-
führung, Wasserverteilung, Wasserbeprobung, Sportanlagen, 
Brunnen, Abwasser, Bereitschaftsdienst und Sonstiges. Er 
erläuterte die einzelnen Arbeitsgebiete ausführlich.

Anschließend erläuterte er, dass die Rohrnetzverluste im Aid-
linger Leitungsnetz sehr gering sind und ca. 6 % betragen. 
Im Jahr 2018 gab es insgesamt 33 Rohrbrüche. An der 
Hauptleitung gab es keinen Rohrbruch. Alle 33 Rohrbrüche 
gab es bei den Hausanschlussleitungen. Daraufhin wurden 
55 Hausanschlussleitungen komplett erneuert.
Danach ging er auf das Wasserdargebot in der Gemeinde 
Aidlingen ein. In einem normalen Jahr betragen die Schüt-
tungen der Quellen bis zu 100 l/s. In der Regel reicht eine 
Schüttung von 12 – 14 l/s aus, um den Bedarf der Aidlinger 
Bevölkerung zu decken. In dem sehr trockenen Sommer 
2018 ließ das Wasserdargebot von Anfang des Jahres von 
110 l/s stark nach und betrug im Dezember nur noch 40 l/s. 
Grundsätzlich stellt dies jedoch kein größeres Problem dar, 
da sich die Schüttungen wieder erholen werden. Trotzdem 
wurde aus der Mitte des Gremiums gebeten, sich Gedanken 
zu machen, ob weitere Möglichkeiten zur Wassergewinnung 
untersucht werden sollten.
Für die nächsten Jahre hat der Eigenbetrieb Wasserversor-
gung folgende Projekte im Auge:
sukzessive Verbesserung des Objektschutzes an den Hoch-
behältern und der Wassergewinnung, Einbau von Filtern 
in die Behälterbelüftungen, Ersatzstromversorgung für die 
Trinkwasseraufbereitung und Rohwasserförderung, Leitungs-
sanierungen entsprechend einer Prioritätenliste, weiteres 
Beobachten und schauen, ob es Möglichkeiten gibt, die 
Wasserversorgung in Bezug auf Wassergewinnung oder mit 
Kooperation breiter aufzustellen, Austausch der Wasserzähler 
in den Jahren 2019 und 2020.

4. Bericht des Jugendreferats
Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte Bürgermeister Fauth 
den Jugendreferenten Joachim Rätz begrüßen. Der Jugend-
referent gab folgenden Bericht ab:

„Jugendsozialarbeit
Im Arbeitsfeld derJugendsozialarbeit wurden im vergangenen 
Jahr 19 unmittelbare Einzelfallberatungen mit Jugendlichen 
und 11 mittelbare Beratungsgespräche in Form von Eltern-
beratung von dem Jugendreferenten durchgeführt.
In der Beratung der Jugendlichen standen im Jahr 2018 
Schwierigkeiten im schulischen Lebensbereich und Probleme 
mit Freunden, Geschwistern und Eltern an erster Stelle. Aber 
auch Diebstahl und Erpressung unter Jugendlichen waren 
Themen deren ich mich annahm und in diesem Kontext 
drei Mediationen und vier Täter-Opfer-Ausgleiche zwischen 
Jugendlichen durchführte.
Die Hauptthemen bei der Elternberatung waren dieses Jahr 
Themen im Bereich Schule.
Selbstverständlich stehe ich auch im Jahr 2019 Jugendli-
chen und Eltern in schwierigen Lebenssituationen wieder 
gerne beratend zur Seite.
Der Jugendreferent Joachim Rätz ist im Jugendreferat in 
der Buchhaldenstraße 28 und unter der Telefonnummer 
07034/63670 sowie unter der E-Mail-Adresse jugenreferat.
aidlingen@kabelbw.de zu erreichen.
In den zu Ende gehenden Sommerferien wurden mir mehre 
nächtliche Ruhestörungen durch Jugendliche auf Spielplät-
zen gemeldet. Daraufhin habe ich die aufsuchende Jugend-
arbeit auf den Spielplatz in der Schafhauser Straße und 
dem Spielplatz hinter der Kreissparkasse konzentriert und 
mehrmals Jugendliche zum Thema Ruhestörung und Nacht-
ruhe angesprochen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe 
des Amtes für Jugend des Landkreises Böblingen hat das 
Jugendreferat im Tätigkeitsfeld Jugendsozialarbeit in diesem 
Jahr zwei Jugendliche bei der Erfüllung ihrer Sozialstunden 
angeleitet und unterstützt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Jugendsozialarbeit bildet das 
jährliche Sommerferienprogramm. Auch in diesem Jahr 
gab es in den Sommerferien wieder jede Menge Angebote 
zum Mitmachen und Erleben. In 40 Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel beim Malkurs von Beate Rauser und beim Tag 
im Wald mit den Waldwichteln, wurde den Kindern in den 
Sommerferien wieder ein abwechslungsreiches Freizeitpro-
gramm angeboten.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei all den-
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jenigen bedanken, die durch ihr ehrenamtliches Engagement, 
durch ihren Ideenreichtum und durch ihre zur Verfügung 
gestellte Freizeit zum Gelingen des Sommerferienprogramms 
2018 beigetragen haben!
Ich freue mich sehr über eine neuerliche gute Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten im Sommerferienprogramm 2019.

Offene Jugendarbeit
Auch im Jahr 2018 war das Jugendcafé der Schwerpunkt 
der offenen Jugendarbeit des Jugendreferats Aidlingen. Un-
gefähr 35 - 60 Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jah-
ren besuchten in diesem Jahr das Jugendcafé. Wobei der 
Besucherschwerpunkt mit durchschnittlich 43 Jugendlichen 
deutlich auf der Öffnungszeit am Freitag zu verzeichnen war. 
Erfreulich hierbei ist, dass eine Gruppe von ca. 11 Mädchen 
das Jugendcafé dieses Jahr regelmäßig aufsuchte.

Die Öffnungszeiten des Jugendcafés sind:
Donnerstag von 16:00 Uhr – 22:00 Uhr und Freitag von 
19:00 Uhr – 22:00 Uhr.
In den Räumen des Jugendcafés stehen Jugendlichen ein 
großes Billard, zwei Tischkicker, ein Airhockey, ein Dartspiel 
und eine Playstation zur Verfügung. Zahlreiche Brett- und 
Kartenspiele ergänzen das Angebot.

Schulsozialarbeit
Im Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit führte der Jugendreferent 
im Jahr 2018 in den Klassen 1, 2, 4, der Buchhaldenschule 
und den Klassen 5 und 7 der Sonnenbergschule sozialpäda-
gogische Gruppenarbeit in Form von erlebnispädagogischem 
Sozialkompetenztraining durch.
In den Klassen 9 und 10 der Werkrealschule organisierte ich 
im Rahmen der Berufsfindung, in Kooperation mit mehreren 
Gemeindejugendreferaten des nordwestlichen Landkreises 
und mit dem Verein für Jugendhilfe, die jährlich stattfindende 
Ausbildungsplatzbörse „Interkom“. Zum Besuch der „Inter-
kom2018“ fuhren die Schülerinnen und Schuler der Klasse 9 
und 10 gemeinsam mit dem Klassenlehrer und dem Jugend-
referenten an einem Freitagnachmittag nach Renningen. Zum 
diesjährigen zehnten Jubiläum der Messe stellten 70 Firmen 
und Branchenvertreter eine Vielzahl an Ausbildungsberufen 
vor, so dass sich die Jugendlichen vor Ort bei Spezialisten 
unmittelbar über die Anforderungen und Dauer der einzelnen 
Ausbildungen informieren konnten.
In Zusammenarbeit mit Rainer Wilhelm, Lothar Hudy (Me-
tallbaukünstler) Werner Großhans (Restaurant Waldhorn) ver-
anstaltete das Jugendreferat den diesjährigen „Koch- und 
Schweißtag“ für die Klasse 9 der Sonnenbergschule.
Bei dieser Veranstaltung können die Schüler/innen einen Tag 
lang unter Anleitung von Lothar Hudy und Werner Großhans 
in die Arbeitswelt des Mettalbaus und des Kochens schnup-
pern. Nach einer Einführung in Material- und Werkzeugkun-
de konnte die Gruppe der Metallbauer selbst entworfene 
Figuren aus Gebrauchtmetall herstellen und die Kochgruppe 
erstellte ein Drei-Gänge-Menü. Zudem gestalteten die Schü-
ler/innen einen zum Menü passenden Tischschmuck. Zum 
Abschluss bekamen alle Teilnehmer/innen ein Zertifikat für 
ihre Bewerbungsunterlagen.
Für die Klasse 7 der Sonnenbergrealschule organisierte ich 
in Kooperation mit dem HGV Aidlingen wieder einen „Rund-
gang durch die Betriebe“. Hierbei öffneten sieben Unterneh-
men für die Jugendlichen ihre Türen und stellten ihre Abläufe 
von Dienstleistungen und Produktion vor. Zudem beantwor-
teten sie die Fragen der Jugendlichen rund um Praktika und 
Berufsfindung.
Für diese Unterstützung bedanke ich mich ganz herzlich 
bei den Firmen Augenoptik Döttling, Karosseriebau Ott, Ma-
lerwerkstätte Justztus & Nietsch, Metallbau Stetzler, Raiff-
eisenbank, Waschstraße Wilhelm, der Gemeindeverwaltung 
Aidlingen und dem Kooperationspartner HGV Aidlingen.

Kinder- und Jugendkulturarbeit
Das jährliche Theaterfestival des Jugendreferats, welches 
im Rahmen des „Theater im Kreis“ stattfand, besuchten 
im November dieses Jahr ungefähr 350 Kindergarten- und 
Grundschulkinder. An drei Tagen wurden Theaterstücke im 
Schlosskeller des Deufringer Schlosses aufgeführt, die die 
Kinder in die Welt der Theaterkunst entführten.

Spielplatzkonzeption
Im Zuge der Erstellung des Neubaugebiets „Mönchhalde“ 
wird in diesem Wohngebiet ein neuer Spielplatz erstellt. 
Hierfür hat der Jugendreferent im Sommer bei den Schülern/
innen der Buchhaldenschule eine Befragung im Sinne der 
Kinderbeteiligung der Gemeindeordnung durchgeführt. Hier-
bei wurde den Schülern/innen ein dreiteiliger Fragebogen 
ausgeteilt. Diesem Fragebogen wurden je ein Anschreiben 
und ein an das Jugendreferat adressierter und frankierter 
Rückumschlag beigefügt.
Der Fragebogen wurde in allen Klassen der Buchhalden-
schule vorgestellt und ausführlich erklärt. Daraufhin konnten 
die Schüler/innen den Fragebogen zu Hause ausfüllen und 
an das Jugendreferat senden.
Von 188 ausgeteilten Fragebögen kamen 130 ausgefüllte 
Fragebögen an das Jugendreferat zurück. Dies entspricht 
einer Beteiligung der Schüler/innen von 69 %.
Im Bereich 1, dem Schaukelareal, stimme die Mehrheit (84 
Stimmen) der Hängematten-Nestkorb-Kombination zu. Für 
den zentralen Bereich des Spielplatzes wünschten sich die 
Mehrzahl der Kinder die Seilspielanlage (112) und im Bereich 
der Spiele am Wegesrand stimmten 105 Schüler/innen für 
einen Barfußpfad.
Auf dem Spielplatz im Neubaugebiet „Mönchhalde“ werden 
im Jahr 2019 sodann eine Nestkorbschaukel, eine Hänge-
matte und eine Doppelschaukel zu finden sein. Es wird die 
große Seilspielanlage eingebracht und es wird ein Barfuß-
pfad zusammen mit zwei Drehscheiben am Rand des Spiel-
platzes zu finden sein.

Netzwerk- und Gremienarbeit
Zum Schluss möchte ich mich für die Unterstützung der Ar-
beit des Jugendreferates bei allen Kooperationspartnern, der 
Gemeindeverwaltung, des Gemeinderates, der Ortschaftsrä-
te, des Handels- und Gewerbeverein Aidlingen, der Lehre-
rinnen und Lehrer aller Aidlinger Schulen, der Kolleginnen 
und Kollegen des Amtes für Jugend und Bildung, der Be-
amtinnen und Beamten des Polizeiposten Maichingen, der 
Kolleginnen und Kollegen der Gemeindejugendreferate im 
Landkreis recht herzlich bedanken.
Ich freue mich auf die künftige Arbeit mit und für die Kinder 
und Jugendlichen und deren Eltern der Gemeinde Aidlingen 
im Jahr 2019.“

5. Lüftungsanlage für das Paul-Wirth-Bürgerhaus
- Vergabe der Ingenieurleistungen für die Regeltechnik
Im Zuge der energetischen Sanierung des Paul-Wirth-Bürger-
hauses in Dachtel wurde bereits der alte Kessel gegen ein 
neues Brennwertgerät getauscht. Da die bestehende Steu-
erung sehr alt ist, ist eine Anbindung an den neuen Kessel 
nicht mehr möglich. Die Planung sah daher auch eine Er-
neuerung der Lüftungsanlagensteuerung vor. Die bestehende 
Steuerung ist auch sehr einfach und lässt keine besonderen 
Einstellungen oder Energieeinsparungsmaßnahmen zu.
Die neue Lüftungssteuerung ist wie folgt aufgebaut:
-  frei programmierbare Mikroprozessorsteuerung, dadurch 
kann die Anlage frei programmiert werden, Änderungen 
und Erweiterung sind beliebig möglich

-  zwei Frequenzumrichter für die Lüftungsmotoren. Die Lüf-
tungsanlage hat zwei große Elektromotoren, die mittels Fre-
quenzumrichter drehzahlgesteuert werden können, dies spart 
Strom ein, da dadurch Stromspitzen vermieden werden.

-  ein Touch-Bildschirm dient zur einfachen Bedienung der 
Anlage. Das Bedienfeld wird mit einer Nutzeroberfläche 
und einer Fachmannoberfläche ausgerüstet

- Schaltschrank
- diverse Fühler
- Motorschutzschalter
- Sicherungselemente
Die geplante Steuerung soll in Zukunft nicht nur die Lüf-
tungsanlage steuern, sondern übernimmt übergeordnet die 
Steuerung der gesamten Heizungsanlage inkl. Fußbodenhei-
zung, Brauchwassererwärmung und Steuerung der Lüftungs-
anlage. Aus Sicherheitsgründen greift diese Anlage jedoch 
nicht in die Hauptsteuerung des Kessels ein. Die Steuerung 
übernimmt die Kontrolle sämtlicher Heizkreise der Halle.
Nach Belieben können auch weitere Heizkreise programmiert 
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oder verändert werden. Die Versorgung des Kindergartens 
sowie die Erweiterung um eine PV-Anlage sind vorgese-
hen. Aus hygienischen Gründen ist eine Salmonellenstation 
notwendig. Diese Regelung wird auch von der neuen Steu-
erungsanlage übernommen. Zudem wird die RWA-Anlage 
mit der Lüftungsanlage gekoppelt. Im Brandfall kann somit 
Rauch aus der Halle abgesaugt werden.
Es wurden drei Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufge-
fordert. Von allen drei Firmen ist ein Angebot eingegangen.
Mit zwei der drei Firmen wurde die Aufgabenstellung detail-
liert diskutiert und besprochen. Der dritte Anbieter hat sein 
Angebot lediglich auf Basis der gelieferten Daten erstellt.
Nach fachlich-technischer Prüfung sind die Arbeiten an die 
Firma ESC System GmbH aus Böblingen für eine Angebots-
summe von 29.036,00 € zu vergeben.
Die Firma ESC System GmbH ist der Gemeinde als sehr 
zuverlässig bekannt. Sie betreut die Steuerung der Aidlinger 
Wasserversorgung und hat diese auch entwickelt. Mit der 
Firma wurde die Steuerungssystematik der Lüftungsanlage 
konzipiert und optimiert. Das Angebot der Firma ESC Sys-
tem GmbH ist das weitreichendere der beiden Angebote.
Bei dem günstigeren Angebot sind Nachträge und Mehrkos-
ten zu erwarten. Zudem sind die Arbeiten für das Verlegen 
der Strom- und Steuerungskabel nicht enthalten.
Das Angebot der 3. Firma ist nicht vergleichbar.
Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die Firma ESC 
System GmbH zur Angebotssumme.

6. Bericht über die Rathaussanierung
Bereits in der Dezembersitzung hat sich der Gemeinderat 
mit den über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haus-
haltsjahres 2018 befasst. U.a. wurden bei der Sanierung 
im Rathaus nur 114.000 € veranschlagt und insgesamt ca. 
455.000 € ausgegeben. Dies bedeutet, dass ca. 341.000 € 
überplanmäßig ausgegeben wurden. Der Gemeinderat hat 
eine Entscheidung über die über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben zurückgestellt und verlangte von der Verwaltung 
einen Bericht zur Rathaussanierung.
Diesen gab Bürgermeister Fauth wie folgt ab:
„Er erklärte, dass es bei den Rathausrenovierungsarbeiten 
nicht ganz regelkonform abgelaufen ist und unser Handeln 
sicherlich auch eine Prüfungsbemerkung der Gemeindeprü-
fungsanstalt nach sich ziehen wird.
Weshalb wir so gehandelt haben, werde ich Ihnen sogleich 
erläutern, mit dem Hinweis, dass wir die Renovierungs-
arbeiten unter dem laufenden Rathausbetrieb durchführen 
mussten und ohne großes organisatorisches Geschick und 
der Flexibilität der beteiligten Handwerksbetriebe nicht dar-
zustellen gewesen wäre.
In keinster Weise haben wir dabei jedoch die Wertgrenzen 
für eine europaweite Ausschreibung erreicht und es ist der 
Gemeinde auch kein Schaden entstanden. Ganz im Gegen-
teil, bis auf ganz wenige Ausnahmen konnte der Dienstbe-
trieb im Rathaus permanent aufrechterhalten werden.

1. Möbelbeschaffung:
Hier hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 03.05.2018 
einen Betrag von rund 130.000 € genehmigt.
Es sind dann allerdings noch Nachbestellungen für weitere 
Arbeitsplätze hinzugekommen.

2. Handwerkeraufträge:
Im Zuge der Rathaus-Organisationsuntersuchung ergab sich 
eine interne Umstrukturierung, die mit zahlreichen Umzügen 
im Rathaus verbunden war.
Die Umzüge wurden, soweit es machbar war, stets so or-
ganisiert, dass die alten Möbel nach Möglichkeit nur einmal 
abgebaut werden mussten und in dem entsprechenden Büro 
dann die Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten durchgeführt 
und danach mit den neuen Möbeln eingerichtet wurde.

- Elektrikerarbeiten:
Nicht selten stehen die neuen Möbel nicht an der gleichen 
Stelle, wie das alte Mobiliar. Ebenso verfügten neu erschlos-
sene Büroräume wie z.B. der ehemalige Polizeiposten noch 
über keine EDV-Anbindung. Dies machte dann umfangreiche 
Elektrikerarbeiten wie z.B. Kabelkanäle und EDV-Verkabelun-
gen notwendig.

Der beauftragte Elektriker kennt die örtlichen Gegebenheiten 
in- und auswendig.
Da die Arbeiten oft von Unvorhergesehenem abhängig wa-
ren, wurden diese Arbeiten als Taglohnarbeiten vergeben.

- Maurerarbeiten:
Sie wurde beauftragt, weil in den Räumen des ehemaligen 
Polizeipostens starker Fäulnisgeruch wahrgenommen wurde. 
Die entsprechende Raumluftuntersuchung hat dann relativ 
schnell ergeben, dass die Ursache das feuchte Außenge-
mäuer war und Abdichtungsarbeiten sowie ein kompletter 
neuer Bodenaufbau unabdingbar waren.
Hierfür wurden zwei Angebote eingeholt, von dem das der 
Fa. Weber mit 14.200 € das günstigste war. Den Auftrag 
hierfür habe ich dann innerhalb meiner Zuständigkeit erteilt.

- Malerarbeiten:
Ursprünglich war geplant, die Teppichböden im Rathaus 
komplett auszutauschen. Die entsprechenden Mittel hierfür 
waren im Haushalt eingestellt. Aus verschiedenen Gründen 
(Hygiene, bessere Reinigung und vor allem hohe Strapazier-
fähigkeit und Belastbarkeit) haben wir uns für einen Vinylbo-
den entschieden. Die entsprechenden Muster wurden dem 
Gemeinderat vorgestellt.
Wir haben uns bewusst hier für einen örtlichen Malerbetrieb 
entschieden (schnell verfügbar, zeitlich hohe Flexibilität).
Aus pragmatischen Gründen haben wir von einem Wettbe-
werb abgesehen. Die Arbeiten im Rathaus mussten mit den 
anderen Handwerken im laufenden Betrieb Hand in Hand 
gehen. Und oft war der kurzfristige Einsatz abends oder 
auch am Wochenende erforderlich.“
Bei der anschließenden Diskussion waren sich die Gemein-
deräte mehrheitlich einig, dass die Sanierung gelungen ist 
und auch sinnvoll war. Allerdings wurde die Vorgehensweise 
nochmals scharf kritisiert. Die Verwaltung hätte schon zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt den Gemeinderat unterrichten 
können, dass die veranschlagten Mittel bei Weitem nicht 
ausreichen.

7. Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben für das Haushaltsjahr 2018
Auch wenn die jährliche Haushaltsplanung möglichst genau 
und gewissenhaft erfolgt, lässt es sich nicht vermeiden, 
dass ab und zu einzelne Planansätze überschritten werden 
(überplanmäßige Ausgaben) oder Ausgaben geleistet werden, 
für welche kein Haushaltsplanansatz vorhanden ist (außer-
planmäßige Ausgaben).
Diese Planüberschreitungen können durch Erlass eines Nach-
tragshaushaltsplans korrigiert werden, indem die Planansätze 
– soweit bis zum Jahresende vorhersehbar – entsprechend 
angepasst werden. Eine Nachtragsplanung ist jedoch nur 
dann zwingend erforderlich, wenn im Verwaltungshaushalt 
am Jahresende ein Fehlbetrag zu erwarten wäre oder/und 
wenn im Vermögenshaushalt bisher nicht geplante Maßnah-
men von nennenswerter Bedeutung hinzukämen. Beides ist 
nicht der Fall, weshalb auf eine formelle Nachtragsplanung 
verzichtet wurde.
Um bei der Fertigstellung der Jahresabschlussarbeiten, die 
während des Jahres eingetretenen Planüberschreitungen so-
wohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt 
nicht im größeren Umfang erläutern zu müssen, werden 
diese vorab dem Gemeinderat bekanntgegeben, damit dieser 
über den Sachverhalt informiert ist und seine Zustimmung 
zu den zumeist unvermeidbaren Planüberschreitungen schon 
im Vorfeld der endgültigen Rechnungslegung erteilen kann.
Die Überschreitungen im Haushaltsjahr 2018 wurden dem 
Gemeinderat in einer Auflistung vorgelegt. Sie betragen ins-
gesamt im Verwaltungshaushalt 215.527 €, im Vermögens-
haushalt 340.182 €, beim Erfolgsplan der Wasserversorgung 
43.730 € und beim Vermögensplan der Wasserversorgung 
64.481 €.
Bei der anschließenden Aussprache ging es überwiegend 
nochmals um die überplanmäßigen Ausgaben bei der Rat-
haussanierung.
Bei Stimmengleichheit wurden die über- und außerplanmäßi-
gen Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 abgelehnt.
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8. Jahresabschluss 2017
- Gemeindehaushalt
- Wasserversorgung

Gemeindehaushalt
Der Gemeinderat hat innerhalb eines Jahres die Jahres-
rechnung für das abgelaufene Jahr festzustellen. Von der 
Verwaltung wurde dem Gemeinderat ein umfassender und 
informativer Rechenschaftsbericht als Vorlage-Nr. 7/2019 vor-
gelegt. Der Kämmerer, Herr Brenner, erläuterte die Vorlage 
in kurzen Zügen und beantwortete die gestellten Fragen aus 
der Mitte des Gemeinderates.
Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einer positiven Zufüh-
rungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in 
Höhe von 2,481 Mio. Euro. Damit hat sich die positive Ten-
denz der letzten Jahre fortgesetzt. Zurückzuführen ist diese 
Entwicklung insbesondere auf den gegenüber den Vorjah-
ren erneut deutlich gestiegenen Einkommensteueranteil vom 
Bund, höhere Schlüsselzuweisungen vom Land sowie einen 
höheren Anteil an der Umsatzsteuer.
Der Allgemeinen Rücklage konnten aufgrund der hohen 
Zuführung vom Verwaltungshaushalt immerhin noch rund 
790.000 Euro zugeführt werden. Die Allgemeine Rücklage 
hatte damit einen Jahresendstand 2017 mit 3.149.362 Euro.
Erneut schließt der Verwaltungshaushalt mit einer positiven Zu-
führungsrate an den Vermögenshaushalt. Mit 2,481 Mio. Euro 
wurde die Planung mit 137.000 Euro damit deutlich übertroffen.
Die großen Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushalts 
sind auf S. 13 des Haushaltsplans aufgelistet. Mit 2,106 Mio. 
Euro ist der Grunderwerb die größte Investitionsmaßnahme. 
Zu beachten ist hierbei, dass unter dieser Haushaltsstelle 
nicht ausschließlich Grundstücksankäufe, sondern auch die 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Erschließung des Neu-
baugebiets Mönchhalde geplant waren. Weitere große Aus-
gabenpositionen im investiven Bereich sind die Ortskernsa-
nierung Deufringen II mit 733.000 Euro, der Kanal Kreuzung 
Obere Straße/Böblinger Straße mit 700.000 Euro und der 
Erwerb beweglicher Sachen beim Bauhof mit 730.000 Euro.
Auch 2017 ergaben sich im Jahresverlauf Abweichungen von 
den Planwerten. Wie eingangs erwähnt fiel die Zuführungsra-
te vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt gegenüber 
der Planung um 2,34 Mio. Euro höher aus.
Besonders hervorzuheben ist, dass durch die gegenüber der 
Planung wesentlich höhere Zuführungsrate und Verbesse-
rungen bei einigen weiteren Einnahme- und Ausgabenposi-
tionen auf die zum Haushaltsausgleich geplante Rücklagen-
entnahme mit 1.417.000 Euro verzichtet werden konnte. Im 
Gegenteil konnten der Allgemeinen Rücklage 789.354 Euro 
zugeführt werden.
Der Gemeinderat stimmte dem Jahresabschluss bei 2 Ent-
haltungen zu.

Wasserversorgung
Anschließend legte die Verwaltung dem Gemeinderat den 
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 
31.12.2017 vor. Die Zahlen und Daten waren sehr ausführlich 
in der Vorlage-Nr. 7/2019 zusammengestellt und erläutert. 
Herr Brenner ging nochmals kurz auf einige Daten ein.
Der Gemeinderat stellte den Jahresabschlusses 2017 wie 
folgt fest:
Bilanzsumme 3.875.051,64 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen 3.627.813,12 €
- das Umlaufvermögen 246.689,87 €
- Rechnungsabgrenzungsposten 548,65 €
davon entfallen auf der Passivseite auf
- das Eigenkapital 2.110.043,20 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse 15.020,56 €
- die Rückstellungen 25.195,84 €
- die Verbindlichkeiten 1.724.791,94 €
Jahresverlust - 39.460,09 €
Summe der Erträge 785.975,95 €
Summe der Aufwendungen 825.436,04 €

Der Jahresverlust mit 39.460,09 Euro wird aus dem Gewinn-
vortrag getilgt.

9. Sanierung der Ortsdurchfahrt
- Vergabe der Arbeiten und Leistungen für den 3. Bauab-
schnitt
Die Baumaßnahmen für den 3. BA in der Ortsdurchfahrt 
Aidlingen von Ende Bauabschnitt 2 bis Blumenstraße wurde 
im Jahre 2018 ausgeschrieben. Aufgrund des Submissions-
ergebnisses mit der damit verbundenen gewaltigen Kosten-
steigerung wurde die Ausschreibung aufgehoben.
Im Jahre 2018 wurde ein Teilabschnitt der Ortdurchfahrt 
Bauabschnitt 3 vom Straßenbauamt und die Bushaltestellen 
von der Gemeinde vorab ausgebaut. Dadurch wurde dem 3. 
Bauabschnitt die Komplexität genommen.
Im November 2018 wurde die Baumaßnahme in abgespeck-
ter Form erneut ausgeschrieben. Vermutlich weil die Bau-
stelle jetzt übersichtlicher geworden ist, wurde das Interesse 
von Tiefbaufirmen geweckt. Abgegeben haben 3 Firmen.
Günstigster Bieter ist die Firma Reif aus Rastatt. Die Firma 
Reif ist als leistungsfähiges Straßen- und Tiefbauunterneh-
men im süddeutschen Bereich bekannt. Einer Vergabe an 
diese Firma steht nichts im Wege.
Im Vergleich zur ersten Ausschreibung sind durch die Ent-
flechtung des Leistungsverzeichnisses der Ausschreibung die 
Preise günstiger geworden.
Das günstigste Angebot beträgt 2.382.595,10 €. Hierin sind 
jedoch auch Kosten, die der Landkreis tragen muss. Der 
Gemeindeanteil beträgt. 1.389.137,66 €.
Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an den günstigsten Bieter.

10. Bestellung von Herrn Timo Koch zum Standesbeamten
Für jeden Standesamtsbezirk sind Standesbeamte in der er-
forderlichen Anzahl zu bestellen. Zum Standesbeamten darf 
bestellt werden, wer Deutscher ist und nach Ausbildung und 
Persönlichkeit die für das Amt des Standesbeamten erfor-
derliche Eignung besitzt.
Herr Timo Koch hat in der Zeit vom 29.10.2018 bis 
09.11.2018 bei der Akademie für Personenstandswesen das 
Grundseminar mit Prüfung für neu zu bestellende Standes-
beamte mit Erfolg absolviert.
Der Gemeinderat bestellte Herrn Koch zum Standesbeamten.

11. Bekanntgaben/Verschiedenes
1.  Bürgermeister Fauth gab bekannt, dass die vom Ge-

meinderat beschlossenen Wasserversorgungssatzung und 
Abwassersatzung beim Landratsamt Böblingen geprüft 
wurden. Bei der Prüfung gab es keine Beanstandungen.

2.  +Der Kämmerer, Herr Brenner, teilte dem Gemeinderat 
mit, dass die Umstellung der Kameralistik auf die Doppik 
problemlos funktioniert hat.

3.  Ein Gemeinderat ging auf die Sitzungsökonomie ein 
und bat die Verwaltung, zukünftig dafür zu sorgen, dass 
die Vorträge zur Tagesordnung in einem vorgegebenen 
Zeitrahmen bleiben, damit für die Diskussion genügend 
Zeit gegeben ist.

4.  Ein Gemeinderat wollte von der Verwaltung wissen, ob 
zurzeit Personalstellen ausgeschrieben sind. Die Verwal-
tung erklärte, dass demnächst die Ausschreibung für die 
Stelle des stellvertretenden Ortsbaumeisters erfolgen wird.

5.  Eine Gemeinderätin wies darauf hin, dass der christliche 
Kindergarten „Pusteblume“ nun doch nur mit 6 Kindern 
startet. Dem Gemeinderat wurde bei der Diskussion um 
die Aufnahme in die Bedarfsplanung mitgeteilt, dass alle 
15 Plätze ausgebucht sind und dass es bereits eine 
Warteliste gibt. Sie wollte von der Verwaltung wissen, ob 
die Gemeindeverwaltung hierüber informiert wurde und 
ob dies im geschlossenen Vertrag berücksichtigt wurde. 
Beides wurde von der Verwaltung bestätigt.

6.  Eine Gemeinderätin fragte nach dem Sachstand der U3-
Gruppe beim Kindergarten Dachtel. Der stellvertretende 
Ortsbaumeister, Herr Häring, erklärte, dass die Handwer-
ker die letzten Arbeiten demnächst ausführen und dass 
dann die Container demnächst bezogen werden können.

7.  Ein Gemeinderat machte die Verwaltung auf Probleme 
mit den Buslinien in Dachtel aufmerksam. Bürgermeister 
Fauth bat ihn diesbezüglich, mit dem Ordnungsamtsleiter, 
Herrn Koch, einen Termin zu vereinbaren, da dieser seit 
der Fahrplanumstellung ständig in Kontakt mit den betrof-
fenen Personen ist.
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 8.  Ein Gemeinderat nahm Bezug auf den vor einiger Zeit 
vorgestellten Umweltbericht und bat die Verwaltung, be-
züglich der Straßenbeleuchtung den kW-Verbrauch für 
die letzten 5 Jahre aufzubereiten.

 9.  Ein Gemeinderat nahm Bezug auf die überplanmäßigen 
Ausgaben im Erfolgsplan der Wasserversorgung. Nach 
der Aufstellung sind die Energiekosten um ca. 80 % ge-
stiegen. Er möchte hier in einer der nächsten Sitzungen 
nähere Erläuterungen.

10.  Eine Gemeinderätin wollte wissen, ob es für den christ-
lichen Kindergarten bei der geringen Anzahl eine Be-
triebserlaubnis des KVJS gibt. Dies wurde von der Ver-
waltung bestätigt.

11.  Der stellvertretende Ortsbaumeister, Herr Häring, verab-
schiedete sich beim Gemeinderat und bedankte sich für 
die gute Zusammenarbeit. Er hat am 18.01.2019 seinen 
letzten Arbeitstag bei der Gemeinde Aidlingen und wird 
Mitte März bei der Nachbargemeinde Ehningen als Orts-
baumeister anfangen.

Im nichtöffentlichen Teil wurde eine Grundstücksangelegen-
heit beraten.

Bericht zur Sitzung des Technischen Aus-
schusses des Gemeinderates der Gemein-
de Aidlingen vom 28.01.2019
1.  Abgabe einer Stellungnahme zu privaten Einzelbau-

vorhaben gegenüber der Baurechtsbehörde
  Dem Ausschuss lagen vier Anfragen vor. Zu drei Anträ-

gen wurde das Einvernehmen erteilt. Eine Planung muss 
abgeändert werden. 

2. Verschiedenes
1.  Auf dem Radweg beim Feuerwehrgerätehaus gab es im 

September 2018 einen schweren Unfall, weil ein Lieferwa-
gen auf der Feuerwehrausfahrt wendete und einen Rad-
fahrer übersah. Dies wurde zum Anlass genommen, die 
Sicherheit an diesem Radweg in einer Verkehrsschau zu 
besprechen. Die Verkehrsschau hat nach Prüfung mehrerer 
Möglichkeiten der Gemeinde empfohlen, das Teilstück des 
Rad- und Gehwegs vor der Feuerwehrausfahrt rot zu mar-
kieren. Dadurch fällt dieser Geh- und Radweg besser auf. 
Vom Ausschuss wurde Notwendigkeit gesehen. Allerdings 
soll eine Farbe verwendet werden, die auch tatsächlich 
auffällig ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass Radwege 
in der Stadt Tübingen blau markiert sind. Die Verwaltung 
soll über das Landratsamt prüfen, was zulässig ist.

2.  Ein Gemeinderat sprach erneut die unzumutbaren und un-
haltbaren Zustände bezüglich der Buslinie in der Blumen-
straße an. Seit die Buslinie die Mönchhalden- und Blumen-
straße zum Wenden nutzt, kommt es immer wieder zu sehr 
gefährlichen Situationen. Bürgermeister Fauth erklärte, dass 
die Problematik bekannt ist und zurzeit von der VVS nach 
einer Lösung sucht. Auch der Ausschuss diskutierte die An-
gelegenheit und machte Vorschläge, wie sich die Situation 
entspannen könnte. Diese ging vom Bau von Kreisverkeh-
ren, einem beiderseitigen Halteverbot bis hin zur Einrichtung 
einer Einbahnstraße. Die Verwaltung wird diese Vorschläge 
an die entsprechenden Stellen weiterleiten.

Schneeräumpflicht
Angesichts der derzeitigen Wetterlage möchten wir die 
Anlieger an die Schneeräumpflicht auf den Gehwegen 
erinnern.
Sofern Sie vor Ihrem Grundstück keinen Gehweg haben 
und wenn sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
ebenfalls kein Gehweg befindet, so sind Sie verpflichtet, 
Flächen in einer Breite von einem Meter am Fahrbahn-
rand über die Länge Ihres Grundstücks zu räumen.
Bitte räumen Sie die Gehwege bzw. die oben beschrie-
benen Flächen am Fahrbahnrand werktags bis 7 Uhr und 
sonn- bzw. feiertags bis 8 Uhr. Wenn danach Schnee fällt, 
ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt zu räumen und 
zu streuen. Diese Pflicht endet am jeweiligen Tag um 20 Uhr.

Spielplatz Mittelbühlweg gesperrt
Der Spielplatz Mittelbühlweg bleibt wegen Umbaumaßnah-
men bis auf weiteres gesperrt.
Witterungsbedingt konnten in den letzten Tagen die geplan-
ten Umbaumaßnahmen nicht vorgenommen werden.

Übung der Bundeswehr
Am Donnerstag, 07.02. findet eine Übung der Bundes-
wehr statt, bei der Bundeswehrangehörige von A nach B 
gelangen sollen. Eine der möglichen Routen führt durch 
Aidlinger Gemarkung. Dabei würden dann vorrangig Wald-
wege mit Kleinstfahrzeugen oder Motorrädern befahren.
Es ist eine zweimalige Durchführung geplant. Die Durch-
führung am Tag soll gegen 15 Uhr stattfinden und abends 
gegen 20 Uhr bzw. bis max. 22 Uhr.
Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis.

Verkehrsüberwachung Gemeinde Aidlingen
Ihr Ordnungsamt informiert

Verkehrsüberwachung Gemeinde Aidlingen

Datum Zeit Straße
zulässige  

km/h

Fahr-
zeuge 

gesamt
bean-

standet %
max. 
kmh

03.01.2019 06:05 bis 12:15 Hauptstraße 30 1703 10 0,6 42

09.01.2019 05:15 bis 12:15 Hauptstraße 30 1295 92 7,1 48

12.01.2019 13:51 bis 17:15 K1063 50 258 28 10,9 84

17.01.2019 05:17 bis 12:15 Hauptstraße 30 959 98 10,2 51

21.01.2019 06:09 bis 12:15 K1063 50 701 22 3,1 76

Vereinsförderung 
Alle Vereine, die bis jetzt die zur Ermittlung des Förderbei-
trags notwendige Mitgliedermeldung bei der Gemeindever-
waltung noch nicht abgegeben haben, werden gebeten, die-
se bis zum 28.02.2019 beim Bürgermeisteramt einzureichen 
(u.held@aidlingen.de). 
Aus dieser Meldung muss der Anteil der aktiven, ortsan-
sässigen Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres – nachgewiesen durch eine vollständige Adres-
senliste mit Geburtsdaten -, sowie die vollständige Anschrift 
des zuständigen Jugendleiters ersichtlich sein. 
Bemessungsgrundlage ist der Stand am 31.12. des Ka-
lendervorjahres.
Es empfiehlt sich, der Gemeindeverwaltung außerdem eine 
Mehrfertigung der jährlichen Mitteilung an den jeweiligen 
Dachverband des Vereins, zusammen mit der vorerwähnten 
Aufstellung, zu übersenden. 

Brückensanierung Bachgasse -  
Mühlgässle
Ab dem 6. Februar 2019 wird die Brücke Bachgasse-
Mühlgässle saniert und muss daher komplett gesperrt 
werden. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich ca. 
1 Monat dauern.
Bitte benutzen Sie für diese Zeit die Brücke bei der 
Bücherei.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
(Ortsbauamt)

Kunst und Kultur
im Schloß Deufringen

    

hirn FÜr Alle 
thomas schreckenberger

Oft hört man Sätze wie „Hätte ich nur mehr Geld!“ oder 
„Wäre ich nur schöner!“, aber kaum jemand wünscht sich 
„Ich wäre gern schlauer!“
Mein Haus! Mein Auto! Mein Boot! Das sind die Prioritäten 
unserer Zeit, aber wo bleibt der Traum vom Eigenhirn? 
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Doch warum auch? Für viele Menschen ist das eigene Ge-
hirn längst so überflüssig geworden wie das Grundgesetz für 
die CSU. Unser Denken haben wir outgesourct und lassen 
es von Fake News, von Populisten oder tausend Apps auf 
dem Smartphone erledigen.
Nicht nur unsere Autos, auch unsere Hirne scheinen über 
eine Abschaltautomatik zu verfügen. Und gibt es nicht ge-
nug ermutigende Beispiele aus Wirtschaft und Politik, die 
zeigen, dass überdurchschnittliche Intelligenz auf dem Weg 
an die Spitze eher hinderlich sein kann? Oder wie sonst 
lässt sich erklären, dass Insassen einer geschlossenen Ab-
teilung im Vergleich zum amerikanischen Präsidenten er-
schreckend normal wirken?
Und auch im Land von Kant und Hegel fällt den meisten 
Menschen beim Begriff Aufklärung höchstens noch Dr. Som-
mer von der Bravo ein. Dabei wäre es höchste Zeit, eine 
neue Ära der Vernunft einzuläuten.
„Hirn für alle“ ist ein Rundumschlag durch Politik und Ge-
sellschaft – ein Abend für jeden, der gern selber denkt oder 
es einfach mal wieder ausprobieren möchte. Aber Vorsicht: 
Denken ist wie Sex! Wenn man mal damit anfängt, möchte 
man es immer wieder tun. (Der Vorteil ist: Man kann es 
jederzeit und überall tun und muss davor niemanden zum 
Essen einladen.)
Thomas Schreckenberger ist vielfach ausgezeichneter Klein-
kunstpreisträger (u.a. Tuttlinger Krähe, Kleinkunstpreis Ba-
den-Württemberg, Fränkischer Kabarettpreis, uvm.) und gern 
gesehener Gast in Rundfunk und Fernsehen. 
Der Deutschlandfunk sagt über ihn: „Ein großartiger Kaba-
rettist, der es wie wenige schafft, Themen aus der aktuellen 
Politik, witzig und pointiert zu verpacken!“
(Achtung: Dieses Programm kann Spuren von Wissen ent-
halten!)
 

 

 

                  

SCHLOSSKELLER        
DEUFRINGEN                          
Samstag, 16. Februar 2019, 20 Uhr  
mit Bewirtung – Einlass ab 19 Uhr 
Kartenreservierung: Bürgeramt Aidlingen 07034 – 1250        
VK: 14 €, AK: 16 €, ermäßigt: 8 € 

Veranstalter Kunst und Kultur – Gemeinde Aidlingen 
  

                   

Ortschaftsverwaltung Deufringen

E i n l a d u n g
zu der am Donnerstag, dem 14. Februar 2019, um 19.30 Uhr
im Schloss Deufringen - Rittersaal stattfindenen öffentlichen 
Sitzung des Ortschaftsrats Deufringen.
Tagesordnung
1. Einwohnerfragestunde
2. Bekanntgaben und Verschiedenes
Ortsvorsteherin
Christel Walz

Verschenkbörse

- Verschenken statt wegwerfen -
Der Gemeindeverwaltung sind nachfolgende Gegenstände 
zur kostenlosen Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Inte-
resse haben, setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden 
Telefonnummer in Verbindung.   

5/2019 Holzplatte beflockt mit Untergestell 
für Eisenbahn

07034/943109

6/2019 EPSON Drucker EPL-6100L 07034/21344
10/2019 4 gebr. Bridgestone Winterreifen 

195/60R16 für Mini Cooper
0175-1587422

12/2019 Hifi- und TV-Schrank, 
Breite 1,60 m, Höhe 1,10 m

07172-6351924

16/2019 mehrere Kleiderbügel 
(Holz und Kunststoff)

07034/4998

17/2019 moderner Eichenschrank mit 
Glasvitrine, B 2,40, H 2,10 m

0152-01910218

18/2019 aufklappbare Projektionswand 0173-8751664 
ab 19 Uhr

19/2019 2 Wandspiegel in Wellenform 0173-8751664 
ab 19 Uhr

20/2019 Poster-Bilderrahmen 
70x100cm, Alu-Optik

0173-8751664 
ab 19 Uhr

21/2019 Herren-Skistöcke, 120 cm 0173-8751664 
ab 19 Uhr

22/2019 Kinder-Skistöcke, 100 cm und 
95 cm

0173-8751664 
ab 19 Uhr

23/2019 Herren-Skistiefel Größe 43 0173-8751664 
ab 19 Uhr

24/2019 Kinder-Skistiefel ca. Größe 35/36 0173-8751664 
ab 19 Uhr

25/2019 Kinder-Skistiefel ca. Größe 33 0173-8751664 
ab 19 Uhr

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das andern-
falls auf dem Sperrmüll landen würde, erreichen Sie uns 
unter 07034/125-0 oder per E-Mail unter buergeramt@aid-
lingen.de. Alle Artikel, die bis spätestens Montag, 8.00 Uhr, 
mitgeteilt werden, erscheinen im nächsten Mitteilungsblatt. 
Die Veröffentlichung ist kostenlos.
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegen-
stand verschenkt wurde.
Tiere können in der Verschenkbörse nicht angeboten wer-
den.

Wertstoffhof Aidlingen

Öffnungszeiten:

Mittwoch und Freitag 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag   9.00 - 15.00 Uhr

Tannenweg 32, 71134 Aidlingen
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Landratsamt informiert

Landkreis Böblingen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl
des Kreistags am 26. Mai 2019
1.  Am Sonntag, dem 26. Mai 2019 findet die regelmäßige Wahl des Kreistags statt.
Dabei sind im Landkreis insgesamt 72 Kreisräte auf fünf Jahre zu wählen.

Der Landkreis ist für die Wahl in 10 Wahlkreise eingeteilt, in denen die jeweils angegebene Zahl
von Kreisräten zu wählen ist:
Wahlkreis
Nr.   Name

zugehörige Städte/Gemeinden Zahl der zu  
wählenden Kreisräte

Zahl der zulässigen 
Bewerber

1 Böblingen Böblingen 9 13
2 Sindelfingen Sindelfingen 12 18
3 Leonberg Leonberg 9 13
4 Herrenberg Herrenberg, Deckenpfronn und Nufringen 7 10
5 Weil der Stadt Weil der Stadt, Rutesheim und Weissach 7 10
6 Renningen Renningen und Magstadt 5 7
7 Holzgerlingen Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen und Weil im Schönbuch 6 9
8 Schönaich Schönaich, Steinenbronn und Waldenbuch 5 7
9 Gärtringen Gärtringen, Aidlingen, Ehningen und Grafenau 7 10
10 Gäufelden Gäufelden, Bondorf, Jettingen und Mötzingen 5 7

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit beschränken 
sich die Personenbezeichnungen auf die männliche Form.
2.   Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge 

für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Be-
kanntmachung und spätestens am 28. März 2019 bis 
18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Kreiswahlausschus-
ses Landratsamt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 
Böblingen, Geschäftsstelle der Kreiswahlleitung 
beim Amt für Prüfung und Kommunalaufsicht, Zim-
mer A 055 schriftlich einzureichen.

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen und von 
nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigun-
gen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlkreise 
sind je gesonderte Wahlvorschläge einzureichen. Eine 
Partei oder Wählervereinigung kann für jeden Wahlkreis 
nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung 
von Wahlvorschlägen ist nicht zulässig.

2.2  Ein Wahlvorschlag darf höchstens eineinhalbmal so 
viele Bewerber enthalten, wie jeweils Kreisräte im 
Wahlkreis zu wählen sind (vgl. 1). Ein Bewerber darf 
sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschlä-
ge aufnehmen lassen. Ein Bewerber muss für den 
Kreistag wählbar sein (vgl. 2.4), nicht aber (zwingend) 
in dem Wahlkreis wohnen, in dem er in den Wahlvor-
schlag aufgenommen wird.

2.3  Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wäh-
lervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Ver-
sammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahl-
berechtigten Mitglieder im Landkreis oder im Wahlkreis 
oder der von diesen aus ihrer Mitte gewählten Vertreter 
ab 20. August 2018 in geheimer Abstimmung nach 
dem in der Satzung vorgesehenen Verfahren wählen 
und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen.

  Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählerverei-
nigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung 
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtig-
ten Anhänger der Wählervereinigung im Landkreis oder 
im Wahlkreis ab 20. August 2018 in geheimer Ab-
stimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger 
wählen und in gleicher Weise ihre Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen.

2.3.1  Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahl-
vorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. ge-
meinsame Wahlvorschläge), können in getrennten 
Versammlungen der beteiligten Parteien und Wähler-
vereinigungen oder in einer gemeinsamen Versamm-
lung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. 
Wählervereinigungen gelten entsprechend.

2.4  Wählbar in den Kreistag sind wahlberechtigte Krei-
seinwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

 Nicht wählbar sind Kreiseinwohner,
	 •		die	 infolge	 Richterspruchs	 in	 der	 Bundesrepublik	

Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;
	 •		für	 die	 zur	 Besorgung	 aller	 ihrer	 Angelegenheiten	

ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung 
bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis 
des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegen-
heiten nicht erfasst;

	 •		die	 infolge	 Richterspruchs	 in	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen;

	 •		Unionsbürger	 (Staatsangehörige	eines	anderen	Mit-
gliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem 
nicht wählbar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen 
Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen 
Entscheidung des Mitgliedstaates, dessen Staatsan-
gehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen.

2.5 Ein Wahlvorschlag muss enthalten
	 •		den	Namen	der	einreichenden	Partei	oder	Wähler-

vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese. Wenn die einreichende Wäh-
lervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahl-
vorschlag ein Kennwort enthalten;

	 •		 	Familiennamen,	Vornamen,	Beruf	oder	Stand,	Tag	
der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Be-
werber;

	 •		bei	Unionsbürgern	muss	ferner	die	Staatsangehörig-
keit angegeben werden.

  Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge auf-
geführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufge-
führt sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen 
vorgeschlagen sein.

2.6   Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaft-
lich organisierten Wählervereinigungen müssen von 
dem für das Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder 
sonst Vertretungsberechtigten persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Besteht der Vorstand 
oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei 
Mitgliedern, genügt die Unterschrift von drei Mitglie-
dern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stell-
vertreters.

2.7  Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigungen sind von den drei Unter-
zeichnern der Niederschrift über die Bewerberaufstel-
lung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer - vgl. 
2.11) persönlich und handschriftlich zu unterzeich-
nen.
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2.8  Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und 
Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen 
Vertretungsberechtigten jeder der beteiligten Gruppie-
rungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu 
unterzeichnen (vgl. 2.6 und 2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Kommunalwahlordnung - KomWO -).

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem von 50 im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung im jeweiligen Wahlkreis 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unter-
stützungsunterschriften).

  Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvor-
schläge

	 •		von	Parteien,	die	im	Landtag	oder	bisher	schon	im	
Kreistag vertreten sind;

	 •		von	 mitgliedschaftlich	 organisierten	 Wählervereini-
gungen und nicht mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigungen, die bisher schon im Kreistag 
vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der 
Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewählten 
unterschrieben ist, die dem Kreistag zum Zeitpunkt 
der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehö-
ren.

2.9.1  Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amt-
lichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die 
Formblätter werden auf Anforderung vom Vorsitzen-
den des Kreiswahlausschusses oder wenn der Kreis-
wahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Landrat 
– Landratsamt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 
Böblingen, Geschäftsstelle der Kreiswahlleitung 
beim Amt für Prüfung und Kommunalaufsicht, Zim-
mer A 055 kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die 
Unterstützungsunterschriften dürfen nur die von den 
genannten Personen ausgegebenen amtlichen Vordru-
cke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der 
Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichenden 
Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der 
Wählervereinigung anzugeben.

  Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 
2.3) bestätigt werden.

2.9.2   Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der 
Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Ge-
burt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners 
sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unions-
bürger als Unterzeichner, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, müssen zu dem Form-
blatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch 
eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO er-
bringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehr-
regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Landkreisordnung 
wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, 
in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor 
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis dort 
ihre Hauptwohnung hatten.

  Auf dem Formblatt ist für jeden Unterzeichner eine 
Bescheinigung des Bürgermeisters der Gemeinde, bei 
der der Unterzeichner im Wählerverzeichnis einge-
tragen bzw. einzutragen ist, beizufügen, dass er im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung in einer Gemeinde des 
Wahlkreises wahlberechtigt ist.

2.9.3  Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für 
dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahl-
vorschläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine 
Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl 
ungültig.

2.9.4  Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der 
Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhän-
gerversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleis-
tete Unterschriften sind ungültig.

2.9.5  Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend 
auch für gemeinsame Wahlvorschläge.

2.10  Wenn die von einer Wählervereinigung in den ein-

zelnen Wahlkreisen eingereichten Wahlvorschläge als 
von einer gleichen Wählervereinigung im Wahlgebiet 
eingereicht behandelt werden sollen, so müssen sie 
denselben Namen oder dasselbe Kennwort tragen und 
ihre Unterzeichner die übereinstimmende Erklärung ab-
geben, dass diese Wahlvorschläge von einer einheitli-
chen Wählervereinigung im Landkreis ausgehen. Die-
se Erklärung ist nicht erforderlich für Wahlvorschläge 
derjenigen Wählervereinigungen, die nach Nummer 2.9 
keiner Unterstützungsunterschriften bedürfen.

2.11  Dem Wahlvorschlag sind beizufügen
	 •		eine	 Erklärung	 jedes	 vorgeschlagenen	 Bewerbers,	

dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zuge-
stimmt hat; die Zustimmungserklärung ist unwider-
ruflich;

	 •		von	einem	Unionsbürger	als	Bewerber	eine	eides-
stattliche Versicherung über seine Staatsangehö-
rigkeit und Wählbarkeit sowie auf Verlangen eine 
Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde 
seines Herkunftsmitgliedstaates über die Wählbar-
keit;

	 •		Unionsbürger,	die	aufgrund	der	Rückkehrregelung	in	
§ 10 Abs. 1 Satz 2 Landkreisordnung wählbar und 
nach den Bestimmungen des § 26 Bundesmeldege-
setz von der Meldepflicht befreit und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, müssen in der o. 
g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in 
welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor 
Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
dort ihre Hauptwohnung hatten;

	 •		eine	Ausfertigung	der	Niederschrift	über	die	Aufstel-
lung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder 
Anhängerversammlung (vgl. 2.3). 

  Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschiene-
nen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das 
Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss sich 
aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen ge-
gen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der 
Versammlung behandelt worden sind. Der Leiter der 
Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer ha-
ben die Niederschrift handschriftlich zu unterzeichnen; 
sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des 
Kreiswahlausschusses an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ih-
rer Reihenfolge in geheimer Abstimmung durchgeführt 
worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich orga-
nisierten Wählervereinigungen müssen sie außerdem 
an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmun-
gen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind;

	 •		die	 erforderliche	 Zahl	 von	 Unterstützungsunter-
schriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein muss, 
mit den Bescheinigungen des Wahlrechts, ggf. ein-
schließlich der in Nummer 2.9.2 genannten eides-
stattlichen Versicherung eines Unionsbürgers;

	 •		für	jeden	vorgeschlagenen	Bewerber	eine	Bescheini-
gung des Bürgermeisters der zuständigen Gemein-
de, dass er wählbar ist.

  Der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses gilt als Be-
hörde im Sinne von § 156 Strafgesetzbuch; er ist zur 
Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
ständig. Der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses kann 
außerdem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine 
letzte Adresse in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt.

2.12   Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit 
Namen und Anschrift bezeichnet werden. Sind kei-
ne Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten 
Unterzeichner des Wahlvorschlags als Vertrauensleute. 
Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommu-
nalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbind-
liche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
Erklärungen von Wahlorganen entgegenzunehmen.
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2.13  Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über 
die Bewerberaufstellung, eidesstattliche Erklärungen, 
Zustimmungserklärungen und Wählbarkeitsbescheini-
gungen sind auf Wunsch erhältlich beim

  Landratsamt Böblingen, Parkstraße 16, 71034 
Böblingen, Geschäftsstelle der Kreiswahlleitung 
beim Amt für Prüfung und Kommunalaufsicht, Zim-
mer A 055 

3.    Hinweise auf die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 KomWO.

3.1  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreis-
tags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwoh-
nung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ab-
lauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in 
den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht 
drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis ihrer Gemeinde (Hauptwoh-
nung) eingetragen.

3.2  Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit 
der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte sei-
nerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Haupt-
wohnung in einen anderen Landkreis verlegt hat, dann 
ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt 
des Wegzuges oder der Verlegung der Hauptwoh-
nung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu 
diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt 
kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte 
seinerzeit weggezogen ist oder aus der er die Haupt-
wohnung verlegt hat.

3.3  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden 
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in 
das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Ver-
sicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 
3 Abs. 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen.

  Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis müssen schriftlich gestellt werden und spä-
testens bis zum Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Ver-
längerung möglich) beim Bürgermeisteramt der 
Gemeinde, in der sich die Hauptwohnung befindet, 
eingehen.

  Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen halten 
die Bürgermeisterämter bereit.

  Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Böblingen, den 23.01.2019
Landratsamt Böblingen
gez. Martin Wuttke, erster Landesbeamter, 
stellvertretender Kreiswahlleiter

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat.

Jugendreferat
Jugendcafé Aidlingen

Öffnungszeiten:
Donnerstag:  16.00 – 22.00 Uhr
Freitag:         19.00 – 22.00 Uhr
An Feiertagen bleibt das Jugendcafé geschlossen.

Hier könnt ihr
euch treffen, quatschen, in gemütlichen Räumen 
abhängen oder auch Playstation, Wii, Tischkicker, 
Billard, Dart, Airhockey und Brettspiele spielen.

Hier gibt es
nette Leute, Musikvideos oder Sportevents auf Großlein-
wand, Getränke u. Snacks zu fairen Preisen, eine Internet-
Ecke, klasse Discos und Partys und bei Bedarf Jugendbe-
ratung gleich vor Ort.

Ihr findet uns 
in der Buchhaldenstr. 28 in Aidlingen
Telefon: 07034 / 63670
E-Mail: jugendreferat.aidlingen@kabelbw.de
Internet: www.aidlingen.de - Freizeit & Gäste - Jugend
Schaut doch mal rein, ich freue mich auf euch
Jo

Kindergärten

Waldkindergarten Aidlingen e.V.

Aus dem Tagebuch der Waldwichtel

Die Waldwichtel 
auf dem winterli-
chen Storren …
In der vergange-
nen Woche haben 
wir an einem der 
tollen winterlichen 
Tage den Vormit-
tag auf dem Stor-
renberg verbracht. 
Zu Fuß, ohne 
Bollerwagen, ging 
es zuerst bergab 
und dann bergauf, 
bis wir an unse-
rem angestamm-
ten Rastplatz an-
kamen. An solch 
kalten Tagen ist 
es wichtig, in Be-
wegung zu sein, und eine solche Wanderung ist für diesen 
Zweck bestens geeignet. Dort angekommen war es auch 
schon Zeit zum gemeinsamen Essen. Und wenn wir dann 
20-25 Minuten am Boden gesessen und unsre Hände an 
heißen Teetassen warm gehalten haben, heißt es, auch den 
restlichen Körper wieder aufzuwärmen.
Und das geht bei dem tollen Schnee natürlich sehr gut, in-
dem man riesige Schneekugeln rollt und daraus ein Schnee-
haus baut. Viele Waldwichtelhände halfen mit, und in unsrem 
tollen Iglu ohne Dach konnten wir dann auch die tägliche 
Hotzenplotz Geschichte lesen.

Als wir uns zum 
Heimgehen bereit 
machten, bestand 
Paula darauf, ihren 
riesigen Schneeball 
mit nach Hause zu 
nehmen. Etwa 300 
m konnten wir die 
Kugel mit verein-
ten Kräften vor uns 
her rollen. Immer 
größer und schwe-
rer wurde sie. Aber 
dann mussten wir 
sie doch auf dem 
Storren zurück las-
sen, denn den stei-
len Berg,hinab zum 
Bürgerhaus, hätten 
wir sie unmöglich 
sicher nach unten 

gebracht. Wir Waldwichtel freuen unsauf jeden Fall über 
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diese richtigen Wintertage mit Schnee und Eis, mit Schnee-
mann bauen und Schlitten fahren.
Seid mit dabei!
Am Samstag 23. Februar findet in Aidlingen wieder der 
Faschingsumzug statt. Natürlich sind auch wir Wald-
wichtel mit von der Partie. Wir freuen uns über viele 
ehemalige Waldwichtel, die noch ein Kostüm auf dem 
Dachboden haben und unsere Gruppe beim Umzug ver-
stärken können.
Start ist um 13.29 Uhr, unser Startplatz ist die Nr. 7.

Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter!
Eure Waldwichtel
Sollten Sie Interesse oder Fragen zu unserem Waldkindergar-
ten haben, informieren wir Sie gerne. Ansprechpartner sind 
Wiebke Dechant – Geschäftsstelle Tel.07034 2772370 undfür 
neue Mitglieder Carmen Watermann- 0174 1749838107
www.waldkindergarten-aidlingen.de

Schulen

Sonnenberg Werkrealschule

Aufruf zur Kuchenspenden-Aktion
für die Vesperkirche/Leonhardskirche in Stuttgart am 
21.02.2019
Die Armut in unserer Gesellschaft wird nirgendwo so deut-
lich sichtbar wie bei der Stuttgarter Vesperkirche (Leonhards-
kirche). Ab dem 13. Januar 2019 wird die Kirche in der 
Stadtmitte neun Wochen ihre Pforten für alle Menschen in 
Not öffnen. Sie bietet neben einem warmen Essen einen Ort 
zum Ausruhen, Reden, für medizinische und sonstige Hilfe.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 leisten im Rah-
men des Sozialprojekts einen kleinen Beitrag, um den Be-
dürftigen das Mittagessen mit Kuchen zu versüßen. Um täg-
lich bis zu 800 Menschen zu verköstigen, ist der Aufwand 
enorm. In der Schule werden Kuchen gebacken, die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler sowie Aidlinger Bäckereien 
unterstützen uns mit Kuchenspenden. 
Vielleicht haben Aidlinger Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit, sich bei der Aktion zu beteiligen. Gerne 
nehmen wir gespendete Kuchen mit in die Vesperkirche 
nach Stuttgart. 
Abgabetermin der Kuchen in der Sonnenbergschule: 
Mittwoch, 20. Februar 2019 ganztägig und 
Donnerstag, 21. Februar 2019 bis 10:00 Uhr (im Ein-
gangsbereich der Schule)
Für Früchtekuchen und Torten gibt es an der Schule teil-
weise Kartons für einen ordnungsgemäßen Transport. Alle 
anderen Kuchen bitte so transportfähig verpacken, dass 
keine Kunststoffbehältnisse zurückgegeben werden müssen.
Über die Kuchenausgabe in der Vesperkirche sollen Ge-
spräche zwischen unseren Schülerinnen und Schülern und 
den Bedürftigen angebahnt werden, die für beide Seiten 
gewinnbringend sein können. Zum einen erfahren die Besu-
cher unsere Solidarität mit Ihnen, zum anderen sehen unsere 
Schüler eine ihnen doch fremde Welt, deren Menschen mit 
Respekt und Hilfe begegnet werden muss.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.
Hensle/kommissarische Schulleitung

Öffnungszeiten

Rathaus
Rathaus Aidlingen Tel. 07034 125-0
Internet-Adresse: www.aidlingen.de Fax 07034 125-55
Montag - Freitag jeweils von 8.30 - 11.30 Uhr
Montag und Dienstag jeweils von 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag 13.30 - 18.00 Uhr

Mittwoch- und Freitagnachmittag geschlossen.

Bürgermeister Fauth
Jederzeit nach Vereinbarung - Herzliche Einladung!
Bürgeramt: Fax 07034 125-50
Montag und Donnerstag 7.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Rathaus Deufringen Tel. 07056 1284
Ortsvorsteherin Walz
Donnerstag 17.00 - 18.00 Uhr
Rathaus Dachtel Tel. 07056 2435
Ortsvorsteher Eisenhardt
Donnerstag 17.30 - 18.30 Uhr

Schulen
Buchhaldenschule, Fax 653749 07034 4892
Schallenbergschule, Fax 4702 07056 2414
Sonnenbergschule mit Halle, Fax 
31378

07034 4766

Kindergärten
Kinderhaus Sonnenschein
Kindergarten (Ü3) 07034 27935-12
Krippe (U3) 07034 27935-21
Kinderhaus Hinterhag
Kindergarten (Ü3) 07034 31269
Kinderhaus Im Winkele
Kindergarten (Ü3) 07034 655783
Krippe Häschengruppe (U3) 07034 31268
Kindergarten Am Schloss
Deufringen 07056 2208
Kinderhaus Dachtel   07056 2548
Kindergarten Lehenweiler 07034 30401

VHS
Hauptstr.15 Tel. 07034 993290

Fax: 07034 993291
E-Mail: aidlingen@vhs-aktuell.de
Dienstag und Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr

Ortsbücherei
Im Gässle 6, 71134 Aidlingen, Telefon: 07034 62060
Öffnungszeiten: 
montags 14.00 - 18.00 Uhr
dienstags 9.00 - 13.00 Uhr
mittwochs 9.00 - 13.00 Uhr
donnerstags 14.00 - 18.00 Uhr
freitags 15.00 - 19.00 Uhr
2. Samstag eines Monats 10.00 - 13.00 Uhr

WICHTIGE RUFNUMMERN &
ÖFFNUNGSZEITEN

Das Gefühl Der  
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Volkshochschule

vhs. Böblingen - Sindelfingen
Außenstelle Aidlingen

Hauptstr. 15
Telefon 07034 993290, Fax 07034 993291
E-Mail: aidlingen@vhs-aktuell.de
Di und Do 10.00-12.00 Uhr

Weingut contra Discounter
Die Deutschen lieben billigen Wein. Fast 80% werden im Su-
permarkt und Discounter gekauft - im Durchschnitt für 2,92 
€ pro Liter. Bei Fachhandel, sowie Verkauf ab Hof, erzielt der 
Winzer im Durchschnitt 6,75 € pro Liter Wein. 
Gibt es Unterschiede zwischen Weinen von einem Weingut 
und Weinen aus dem Supermarktregal? Kann man senso-
risch erkennen, ob ein Wein vom Discounter stammt? Dieser 
spannenden Frage gehen wir in einer verdeckten Vergleich-
sprobe auf den Grund. Dabei heißt günstig nicht immer 
minderwertig.
Sparfüchse als auch wahre Weinkenner haben wieder die 
Möglichkeit, ihren persönlichen Weingeschmack zu finden. 
Fingerfood, passend zu den Weinen, wird Ihre Exkursion als 
Schnäppchenjäger kulinarisch vortrefflich begleiten. 

383 327 24, Frank Hornung, Samstag, 23. Febr., 19:00 - 
22:00 Uhr, Maichingen, Bürgerhaus, EUR 31,- inkl. EUR 
15,- für Wein und Verköstigung. 
Rückenfit, Aufbautraining, Körperwahrnehmung
Durch statische und dynamische Gymnastikübungen wird die 
Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit der Knochen, Musku-
latur und Gelenke erhalten und aufgebaut. Der Kurs richtet 
sich besonders an Personen, die durch gezielte Gymnastik 
Rückenbeschwerden vorbeugen möchten. Entspannungs-
übungen runden dieses Programm ab. 
341 510 11, Stefanie Schmidt, dienstags, 8:00 - 9:00 Uhr, 
ab 26. Febr., 12 Termine, Aidlingen, Sonnenberghalle, EUR 
51,-. 
341 511 11, Stefanie Schmidt, dienstags, 9:00 - 10:00 Uhr, 
ab 26. Febr., 12 Termine, Aidlingen, Sonnenberghalle, EUR 
51,-. 
341 512 11, für Frauen, mit Beckenbodenübungen, Stefanie 
Schmidt, dienstags, 10:00 - 11:00 Uhr, ab 26. Febr., 12 
Termine, Aidlingen, Sonnenberghalle, EUR 51,-. 
Nouvelles et culture le lundi matin
Vous aimez la France, ses régions, sa langue, sa littérature? 
A l'aide d' articles de la presse française, de livres actuels 
en France, de DVDs vous allez découvrir plus de détails sur 
la France - et tout cela épicé d'une goutte de grammaire. 
424 500 11, In diesem Kurs wird mit freiem Material gear-
beitet, Mariaelena Antoniazzi, montags, 9:00 - 10:45 Uhr, ab 
11. März, 13 Termine, Aidlingen, vhs, EUR 98,-. 
Cours de révision, A2
422 900 11, grundlegende Vorkenntnisse, Material wird am 
ersten Kurstag bekannt gegeben, Nicole Dilz, freitags, 9:30 
- 11:30 Uhr, ab 15. März, 10 Termine, Aidlingen, vhs, EUR 
95,-. 
Kochclub am Mittwoch
Während gemütlicher Abende kochen und backen wir nach 
neuen, aber auch altbewährten Rezepten. Die Lebensmittel 
für die Abende des Kochclubs passen wir der Jahreszeit an. 
384 214 11, Julia Tenaglia, Mittwoch, 13. März, 10. Apr., 8. 
Mai, 26. Juni, jeweils 19:00 - 22:00 Uhr, 4 Termine, Aidlin-
gen, Sonnenberghalle, EUR 57,- zzgl. EUR 8,- bis 10,- für 
Lebensmittel pro Abend. 

Landratsamt Sozialer Dienst

Jugend und Bildung
Familie am Start - Hilfen von Anfang an
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Müttern und 
Vätern ab Beginn der Schwangerschaft bis zum dritten Le-
bensjahr.
Familie am Start
Haus der Familie, Corbeil-Essonnes-Platz 8 und 7, 
71063 Sindelfingen
Kontakt: Ulrike Krusemarck, Gaby Gettler
Telefon: 07031/76376-20
familieamstart@hdf-sindelfingen.de
www.hdf-sindelfingen.de
www.familie-am-start.de     

Freiwillige Feuerwehr

WAS WAR LOS?
+++++++++++++
29.01.2019 - 08:56 Uhr: Person in steckengebliebenem 
Aufzug
Heute morgen wurde die Aidlinger Feuerwehr erneut zu einer 
eingeschlossen Person im einem Aufzug gerufen. Beim Ein-
treffen der Kräfte an der Einsatzstelle in der Oberen Straße 
konnte aber schon Entwarnung gegeben werden, da sich die 

Jugendcafé
Buchhaldenstraße 28,
71134 Aidlingen 07034 63670
Öffnungszeiten:
Donnerstag: 16.00 - 22.00 Uhr
Freitag: 19.00 - 22.00 Uhr

Notrufe:
Polizeinotruf 110
Polizeiposten Maichingen 07031 204050
Polizeirevier Sindelfingen 07031 6970
Krankentransport (DRK) 07031 19222
Diakoniestation Aidlingen 07034 993448
Gesundheitszentrum Aidlingen 07034 2516-10
Feuer oder Feuermelder und
Erste Hilfe, Rettungsdienst 112
Gas (EnBW Regional AG) 0800 3629447
Unitymedia 01806 888150
Strom (EnBW Regional AG) 0800 3629477
Wasserversorgung Aidlingen mit 
Ortsteilen: Wasserwerk "Rot"
(während der Dienstzeit) 07034 63805
(außerhalb der Dienstzeit) 0163 8812534
Kläranlage 07034 30490
Rathaus Aidlingen 07034 125-0

Fax 07034 125-55
Kriminalpolizei Böblingen 07031 1300
Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt     07031 632 808
thamar - Beratungsstelle gegen sexuelle 
Gewalt

07031 222 066

MOBILE-Management
von Beruf und Familie 07031 663-1928
Fledermaus oder anderes
Wildtier gefunden? Lara Grolig 0160 97675925

Wertstoffhof
Mittwoch und Freitag 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 15.00 Uhr
Tannenweg 32, 71134 Aidlingen
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Person selbst befreien konnte. Neben dem Einsatzleitwagen 
war auch das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit insgesamt 12 
Einsatzkräften im Einsatz.

Termine

+++++++
08.02.2019 - 18:30 Uhr:
Funk- und Fahrdienst Zug B (1)
*******************************************
09.02.2019 - ganztägig
taFF (taktische FührungsFortbildung)
*************************
11.02.2019 - 18:30 Uhr:
Jugendfeuerwehr
********************************
13.02.2019 - 18:30 Uhr:
Übung Zug A (2)
Inhalt: Erste-Hilfe-Auffrischung
*******************************************

Vorsicht beim Betreten von Eisflächen

++++++++++++++++++++++++++++++++
Die Feuerwehren in Baden-Württemberg warnen vor dem 
Betreten nicht freigegebener Eisflächen. Trotz oft lang an-
haltender Frostperioden sind viele Eisflächen zu dünn; es 
droht Einbruch.
Auch der vielfach in Deutschland herrschende Frost ga-
rantiert nicht, dass die Eisdecke auf Seen oder Flüssen 
tragfähig ist. Besonders Kinder lassen sich vom glitzernden 
Eis zu unvorsichtigem Verhalten verleiten. Betreten Sie nur 
freigegebene Eisflächen! Für die Freigabe sind die örtlichen 
Behörden zuständig.
•	  Nehmen Sie örtliche Warnhinweise ernst. Kindern müssen 

die Gefahren erklärt werden.
•	  Vermeiden Sie einsame Ausflüge auf dem Eis – bei einem 

Unfall kann es sonst sein, dass niemand Hilfe leisten 
kann.

•	  Wenn das Eis knistert und knackt, Risse aufweist oder 
schwallweise Wasser auf die Oberfläche tritt: nicht betre-
ten! Wenn Sie bereits auf dem Eis sind: Flach hinlegen, 
um das Gewicht auf eine größere Fläche zu verteilen, zum 
Ufer robben (möglichst wenig ruckartige Bewegungen).

•	  Rufen Sie im Unglücksfall sofort über den Notruf 112 Hilfe 
oder organisieren Sie, dass jemand einen Notruf absetzt! 
Vor allem bei unübersichtlichem Gelände kann ein Ein-
weiser an einer verabredeten Stelle die Anfahrt der Ret-
tungskräfte erleichtern. Gekennzeichnete Rettungspunkte 
machen der Feuerwehr das Auffinden einfacher.

•	  Vorsicht ist nicht nur bei fließendem Gewässer, verschnei-
ter Oberfläche und bewachsenem Ufer geboten; auch an 
Ein- und Ausflüssen kann die Eisdicke plötzlich abneh-
men. Vor allem an dunklen Stellen kann das Eis zu dünn 
sein – hier droht Einbruchgefahr!

Innerhalb weniger Minuten in rund vier Grad kaltem Wasser 
erschlaffen die Muskeln, der Körper erlahmt, die eingebro-
chene Person geht unter. Der Feuerwehrverband gibt folgen-
de Tipps zum Verhalten im Unglücksfall:
•	  Wer einbricht, sollte versuchen, sich vorsichtig am Eis 

festzuhalten oder darauf zu ziehen. Wenn das Eis weiter 
bricht, kann man sich mit Fäusten oder Ellenbogen einen 
Weg zum Ufer frei schlagen.

•	  Helfer sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen: Eigensi-
cherung beachten (Leinen, Schwimmweste, Rettungsring), 
nicht zu weit hinaus wagen.

•	  Wer sich zum Helfen auf die Eisfläche begibt, sollte da-
für eine Unterlage (Leiter, Bretter, Zaun, Hockeyschläger) 
verwenden, um das Gewicht zu verteilen. Die Hilfsmittel 
kann man der eingebrochenen Person zuschieben. Eine 
quer über die Einbruchstelle gelegte Unterlage oder Äste 
machen die Rettung leichter. Hilfreich können auch an 
Gewässern aufgehängte Rettungsringe sein.

•	  Gerettete in warme Decken (Rettungsdecke) oder Jacken 
hüllen, vorsichtig erwärmen, nicht als „Hausmittel“ mit 
Schnee abreiben.

•	  Unterkühlten Personen keinen Alkohol geben, stattdessen 
möglichst warmen Tee reichen.

Ihre Feuerwehr Aidlingen wünscht Ihnen eine sichere und 
schöne Winterzeit. 
Wir sind immer für Sie da – 365 Tage im Jahr. Unser Notruf-
Telefon für schnelle Hilfe: 112.
Weiter Informationen unter www.feuerwehr-aidlingen.de 
und auf unserer facebook-Seite sowie bei jedem Angehöri-
gen der Feuerwehr Aidlingen.


